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Auf Grund des Art. 22 Abs. 6 Halbsatz 2 und des 
Art. 67 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Leistungslaufbahngeset-
zes	 (LlbG)	 vom	 5.	 August	 2010	 (GVBl.	 S.	 410,	 571,	 
BayRS	203014F),	das	zuletzt	durch	§	3	des	Gesetzes	
vom	13.	Dezember	2016	 (GVBl.	S.	 354)	geändert	wor-
den ist, verordnen die Bayerischen Staatsministerien des 
Innern, für Bau und Verkehr, für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, für Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie, für Umwelt und Verbraucherschutz, für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat und mit Zustimmung des 
Bayerischen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt 
nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Fachlaufbahn 
Verwaltung	 und	 Finanzen	 (FachVnVD)	 vom	 25.	 Okto-
ber	 2011	 (GVBl.	 S.	 553,	 BayRS	 2038317I),	 die	 zu-
letzt	durch	§	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2015	 
(GVBl.	S.	82)	geändert	worden	 ist,	wird	wie	 folgt	geän-
dert:

1. In der Überschrift werden vor der Angabe „FachV-
nVD“ die Wörter „Fachverordnung nichttechnischer 
Verwaltungsdienst	–	“	eingefügt.

2. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

3.	 In	§	4	werden	nach	dem	Wort	,	„Regierungssekretär-
anwärterin“ ‘ die Wörter , , „Polizeisekretäranwärter“ 
oder „Polizeisekretäranwärterin“ ‘ sowie nach dem 
Wort ‚ „Regierungsinspektoranwärterin“ ‘ die Wörter  
‚ , „Polizeiinspektoranwärter“ oder „Polizeiinspektor-
anwärterin“ ‘ eingefügt.

4.	 §	6	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

aa)	 Die	Satznummerierung	in	Satz	1	wird	gestri-
chen.

bb)	 In	Nr.	 4	wird	 das	Wort	 „Fachhochschulen,“	
gestrichen.

cc)	 Satz	2	wird	aufgehoben.

b)	 In	Abs.	 4	Satz	 1	werden	 nach	 dem	Wort	 „Ver-
waltungsgericht“ die Wörter „oder der Landesan-
waltschaft Bayern“ eingefügt.

5.	 In	§	13	Satz	2	werden	die	Wörter	„Fachhochschule	
für	 öffentliche	 Verwaltung	 und	 Rechtspflege“	 durch	
die Wörter „Hochschule für den öffentlichen Dienst“ 
ersetzt und nach dem Wort „Fachbereichsleiter“ die 
Wörter „oder der Fachbereichsleiterin“ eingefügt.

6.	 In	§	14	Abs.	4	Satz	1	wird	die	Angabe	„68.	Lebensjah-
res“	durch	die	Angabe	„70.	Lebensjahres“	ersetzt.

7.	 In	§	22	Abs.	1	Satz	1	werden	die	Wörter	„Aufsichtsar-
beiten und sonstigen“ gestrichen.

8.	 §	23	Abs.	2	Nr.	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Buchst.	a	werden	die	Wörter	„Kommunikation	
und Kooperation“ durch die Wörter „Verhalten in 
Organisationen,	 Arbeit	 und	 Kommunikation	 in	
Gruppen“ ersetzt.

b)	 In	Buchst.	b	wird	der	Punkt	am	Ende	durch	ein	
Komma ersetzt.

c)	 Es	wird	folgender	Buchst.	c	angefügt:

„c)	Informations	und	Kommunikationstechnik.“

9.	 §	42	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abs.	1	Satz	1	wird	das	Wort	„Das“	durch	das	
Wort „Die“ und das Wort „Studium“ durch das 
Wort „Ausbildung“ ersetzt.

b)	 In	Abs.	4	Satz	2	Halbsatz	2	werden	die	Wörter	
„von einem Monat“ durch die Wörter „eines Mo-
nats“ ersetzt.

10.	 In	§	44	Satz	1	werden	die	Wörter	„Aufsichtsarbeiten	
und sonstigen“ gestrichen.

11.	 In	§	49	Abs.	3	Satz	4	werden	die	Wörter	„An	jedem“	
durch das Wort „Pro“ ersetzt.

12.	 §	53	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

2038-3-1-7-I
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aa)	 In	Satz	1	werden	nach	dem	Wort	 „Fachbe-
reichs“ die Wörter „im Sinn des Art. 14 des 
HföDGesetzes	(HföDG)“	eingefügt.

bb)	 In	Satz	3	wird	das	Wort	„zu“	durch	die	Wörter	
„einen Monat vor“ ersetzt.

cc)	 In	Satz	 4	werden	 die	Wörter	 „Themenaus-
gabe beim Fachbereich“ durch die Wörter 
„Beginn des Fachstudienabschnitts 4 beim 
Prüfungsamt“ ersetzt.

b)	 Dem	Abs.	3	wird	folgender	Satz	4	angefügt:

„4Ist die Betreuungsperson eine Lehrperson im 
Sinn des Art. 14 Abs. 3 HföDG, muss der Zweit-
gutachter oder die Zweitgutachterin eine haupt-
amtliche Lehrperson des Fachbereichs sein.“

c)	 Die	Abs.	4	und	5	werden	durch	folgenden	Abs.	4	
ersetzt:

„(4)	Das	Ergebnis	für	die	Diplomarbeit	ergibt	
sich aus der Summe der Noten aus Erst- und 
Zweitgutachten geteilt durch zwei.“

d)	 Der	bisherige	Abs.	6	wird	Abs.	5.

13.	 In	§	54	Abs.	2	Satz	2	werden	die	Wörter	„An	jedem“	
durch das Wort „Pro“ ersetzt.

14.	 In	§	56	Nr.	3	und	in	§	58	Nr.	6	wird	jeweils	das	Wort	
„Gesamtergebnis“ durch das Wort „Ergebnis“ ersetzt.

15.	 In	§	61	Abs.	2	werden	die	Wörter	„des	berufsprakti-
schen Studiums“ durch die Wörter „der berufsprakti-
schen Ausbildung“ ersetzt.

16.	 §	62	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„	,	Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b)	 Die	Absatzbezeichnung	„(1)“	wird	gestrichen.

c)	 Abs.	2	wird	aufgehoben.

17.	 §	63	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die	Abs.	1	und	2	werden	durch	folgenden	Abs.	1	
ersetzt:

„(1)	 Für	 Beamte	 und	 Beamtinnen,	 die	 die	
Ausbildung für den Einstieg in der dritten Qua-
lifikationsebene	 vor	 dem	 1.	 Oktober	 2016	 be-
gonnen haben, sowie Beamte und Beamtinnen, 
die die Ausbildung für den Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene	 vor	 dem	 1.	 Oktober	 2017	
begonnen haben und ihr Studium verkürzen, 

gelten hinsichtlich der Bekanntgabe des Themas 
der Diplomarbeit sowie des Wegfalls des Fach-
gesprächs zur Diplomarbeit die Vorschriften des  
§	53	Abs.	 2	Satz	3,	 4,	Abs.	 4	und	5	 in	 der	 am	 
30. September 2017 geltenden Fassung dieser Ver-
ordnung bis zum Abschluss ihrer Ausbildung fort.“

b)	 Die	bisherigen	Abs.	3	und	4	werden	Abs.	2	und	3.

18.	 In	§	12	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2,	§	14	Abs.	2	Nr.	1,	§	37	
Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	und	Satz	4,	§	46	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	2	werden	jeweils	die	Wörter	„Fachhochschule	für	
öffentliche	Verwaltung	 und	Rechtspflege“	 durch	 die	
Wörter „Hochschule für den öffentlichen Dienst“ er-
setzt.

§ 2

Diese	Verordnung	tritt	am	1.	Oktober	2017	in	Kraft.

München, den 21. August 2017

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Bau und Verkehr

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Ilse A i g n e r , Staatsministerin

Bayerisches Staatsministerium  
für Umwelt und Verbraucherschutz

Ulrike S c h a r f , Staatsministerin

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Helmut B r u n n e r , Staatsminister
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Auf Grund 

–	 des	§	65a	Abs.	1	Satz	1	und	5	des	Sozialgerichts-
gesetzes	 (SGG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	vom	23.	September	1975	 (BGBl.	 I	S.	2535),	
das zuletzt durch Art. 11 Abs. 23 des Gesetzes 
vom	18.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	S.	2745)	geändert	wor-
den	 ist,	 in	 Verbindung	 mit	 §	 7	 Nr.	 5	 der	 (Dele-
gationsverordnung	 (DelV)	 vom	 28.	 Januar	 2014	 
(GVBl.	 S.	 22,	 BayRS	 1032V),	 die	 zuletzt	 durch	 
§	 17b	Abs.	 1	 der	 Verordnung	 vom	 1.	August	 2017	
(GVBl.	S.	402)	geändert	worden	ist,	und

–	 des	Art.	22	Abs.	8	Satz	8	des	Leistungslaufbahnge-
setzes	 (LlbG)	 vom	 5.	August	 2010	 (GVBl.	 S.	 410,	
571,	BayRS	203014F),	das	zuletzt	durch	§	3	des	
Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2016	 (GVBl.	 S.	 354)	
geändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration, soweit erforderlich 
mit Zustimmung des Bayerischen Landespersonalaus-
schusses:

§ 1

Die Verordnung über das gesonderte Auswahlver-
fahren im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integrati-
on	(AuswVAM)	vom	14.	September	2011	(GVBl.	S.	498,	
BayRS	2038388A),	die	durch	§	1	Nr.	140	der	Verord-
nung	vom	22.	Juli	2014	(GVBl.	S.	286)	geändert	worden	
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden vor der Angabe  
„AuswV-AM“ die Angabe „Auswahlverfahrensverord-
nungAM	–“	eingefügt.

2. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

3.	 In	§	2	Abs.	1	werden	die	Wörter	„Anforderungen	an	
Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen 
Eignungsbeurteilungen, Beuth-Verlag, Berlin, Aus-
gabe 2002/06“ durch die Wörter „Anforderungen an 
berufsbezogene Eignungsdiagnostik, Beuth-Verlag, 
Berlin, Ausgabe 2016-07“ ersetzt.

4. §	8	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Der Wortlaut wird Satz 1 und nach dem Wort 
„Landesarbeitsgerichte“ werden die Wörter „für 
die Dauer von fünf Jahren“ eingefügt.

b)	 Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Eine Wiederbestellung ist möglich.“

5. §	9	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „und einer 
Gruppendiskussion“ gestrichen. 

b)	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2)	 Beim	 Strukturierten	 Interview	 werden	
den Bewerbern und Bewerberinnen Fragen ins-
besondere zu ihrer Person, der angestrebten 
Tätigkeit im Geschäftsbereich des Ministeriums 
sowie zu ihrem Verhalten in möglichen erfolgs-
kritischen Situationen gestellt.“

c)	 Abs. 3 wird aufgehoben. 

6. §	10	Abs.	1	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In Satz 1 werden die Wörter „und die Gruppen-
diskussion“ gestrichen. 

b)	 Die Sätze 2 bis 4 werden durch die folgenden 
Sätze 2 und 3 ersetzt: 

„2Jeder	Prüfer	und	jede	Prüferin	vergibt	zunächst	
für	jedes	Kriterium	des	Anforderungsprofils	eine	
Note für die eigenen Beobachtungen im Struktu-
rierten	Interview	(Einzelnoten).	3Aus den Einzel-
noten	jedes	Prüfers	oder	jeder	Prüferin	wird	ein	
Durchschnittswert	gebildet	(Teilnote).“

c)	 Der bisherige Satz 5 wird Satz 4. 

7. In	§	11	Abs.	1	werden	nach	dem	Wort	„erzielen“	die	
Wörter „oder von mindestens zwei Prüfern oder Prü-
ferinnen eine schlechtere Teilnote als 3,50 erhalten“ 
eingefügt.

2038-3-8-8-A , 33-5-A

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über das gesonderte Auswahlverfahren 

im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und zur 

Aufhebung der E-Rechtsverkehrsverordnung Sozialgerichte

vom 21. August 2017
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8. Die	§§	14	und	15	werden	wie	folgt	gefasst:

„§	14

Anforderungsprofil	für	die	zweite	 
Qualifikationsebene

Die Kriterien für die Bewertung der Bewerber 
und Bewerberinnen für den Vorbereitungsdienst der 
zweiten	Qualifikationsebene	sind:

1. Persönliches	 Auftreten,	 Grundhaltung,	 spezifi-
sche Motivation der Berufswahl,

2. Strukturiertes Denkvermögen und

3. Kommunikationsfähigkeit.

§	15

Anforderungsprofil	für	die	dritte	 
Qualifikationsebene

Die Kriterien für die Bewertung der Bewerber 
und Bewerberinnen für den Vorbereitungsdienst der 
dritten	Qualifikationsebene	sind:

1. Persönliches	 Auftreten,	 Grundhaltung,	 spezifi-
sche Motivation der Berufswahl,

2. Problemlösungsfähigkeiten,

3. Kommunikationsfähigkeit und 

4. Grundfähigkeiten der Personalführung.“

9. In	§	16	werden	die	Sätze	2	und	3	durch	 folgenden	
Satz 2 ersetzt:

„2Die	Amtszeit	der	vor	dem	1.	Oktober	2017	bestell-
ten Prüfer und Prüferinnen endet mit Ablauf des  
31. Mai 2018.“

§ 2

(1)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 1.	 Oktober	 2017	 in	
Kraft. 

(2) Die E-Rechtsverkehrsverordnung Sozialgerichte 
(ERVV	 SG)	 vom	 28.	 Februar	 2014	 (GVBl.	 S.	 99,	 
BayRS	335A),	die	durch	Verordnung	vom	13.	Dezember	
2015	(GVBl.	S.	516)	geändert	worden	ist,	tritt	mit	Ablauf	
des	31.	Dezember	2017	außer	Kraft.

München, den 21. August 2017

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

Emilia M ü l l e r , Staatsministerin
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Auf Grund des Art. 64 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 
Fischereigesetzes	(BayFiG)	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	 vom	 10.	 Oktober	 2008	 (GVBl.	 S.	 840;	 2009	
S.	6,	BayRS	7931L),	das	zuletzt	durch	§	1	Nr.	407	der	
Verordnung	vom	22.	Juli	2014	 (GVBl.	S.	286)	geändert	
worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:

§ 1

Die	Bodenseefischereiverordnung	(BoFiV)	vom	1.	De-
zember	1995	(GVBl.	S.	825,	BayRS	7937L),	die	zuletzt	
durch	Verordnung	 vom	10.	August	 2016	 (GVBl.	S.	 280)	
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2.	 In	§	1	Abs.	2	werden	die	Wörter	„(AVBayFiG)	finden	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung	Anwendung“	durch	
die	Wörter	„finden	Anwendung“	ersetzt.

3.	 §	5	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	 Satz	 1	 Halbsatz	 2	 werden	 die	 Wörter	 „bis	
15.	Oktober“	durch	die	Wörter	„bis	zum	Ende	der	
mitteleuropäischen Sommerzeit“ ersetzt.

793-7-L

Verordnung 
zur Änderung der 

Bodenseefischereiverordnung

vom 24. August 2017

b)	 Satz	3	wird	aufgehoben.

4.	 §	30	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	der	Überschrift	wird	das	Wort	„	,	Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

b)	 In	Abs.	 1	wird	die	Absatzbezeichnung	 „(1)“	 ge-
strichen.

c)	 Abs.	2	wird	aufgehoben.

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

München, den 24. August 2017

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Helmut B r u n n e r , Staatsminister
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Auf Grund des Art. 44 Abs. 2 Satz 1, des Art. 45 
Abs. 2 Satz 1 und 4, des Art. 46 Abs. 4 Satz 3, des Art. 49 
Abs. 1 Satz 2 und 3, des Art. 52 Abs. 4 und 5 Satz 5, des 
Art. 53 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 6 Satz 1, des Art. 54 Abs. 3 
Satz 1, des Art. 55 Abs. 1 Nr. 6, des Art. 56 Abs. 2 Nr. 2, 
des Art. 89 Abs. 1, des Art. 100 Abs. 2 und des Art. 122 
Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 
und	Unterrichtswesen	(BayEUG)	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	 vom	 31.	 Mai	 2000	 (GVBl.	 S.	 414,	 632,	
BayRS	223011K),	das	zuletzt	durch	§	3	des	Gesetzes	
vom	12.	 Juli	 2017	 (GVBl.	S.	 362)	 geändert	worden	 ist,	
verordnet das Bayerische Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst:

Inhaltsübersicht

Teil 1

Allgemeines

§	1	 Geltungsbereich

Teil 2

Aufnahme und Wechsel

§	2	 Verfahren
§	3	 Ausschlussgründe
§	4	 Aufnahme	in	den	Vorkurs	und	die	Vorklasse
§	5	 Aufnahme	in	die	Fachoberschule
§	6	 Aufnahme	in	die	Berufsoberschule
§	7	 Eignungsnachweis
§	8	 Probezeit
§	9	 	Übertritt,	Wechsel	der	Ausbildungsrichtung	oder	Organi-

sationsform

Teil 3

Schulbetrieb

§	10	 Klassen	und	andere	Unterrichtsgruppen
§	11	 Höchstausbildungsdauer
§	12	 Stundentafeln
§	13	 Fachpraktische	Ausbildung

Teil 4

Leistungen, Zeugnisse 

Kapitel 1

Leistungsnachweise

§	14	 Leistungsnachweise
§	15	 Schulaufgaben
§	16	 Fachreferat
§	17	 Seminar
§	18	 Sonstige	Leistungsnachweise	
§	19	 Bewertung	von	Leistungsnachweisen
§	20	 Nachholung	von	Leistungsnachweisen
§	21	 Halbjahresergebnisse	und	Jahresnoten

Kapitel 2

Vorrücken und Wiederholen

§	22	 Entscheidung	über	das	Vorrücken
§	23	 Vorrücken	auf	Probe
§	24	 Freiwilliges	Wiederholen,	Rücktritt
§	25	 Verbot	des	Wiederholens

Kapitel 3

Zeugnisse

§	26	 Zeugnisse,	Bescheinigung	über	den	Schulbesuch

Teil 5

Prüfungen 

Kapitel 1

Abschlussprüfungen für Schüler öffentlicher und staatlich  
anerkannter	Beruflicher	Oberschulen

§	27	 Abschlusszeugnisse
§	28	 Prüfungsausschuss,	Prüfungskommission
§	29	 Niederschrift
§	30	 Fachabiturprüfung,	Abiturprüfung
§	31	 Teilnahme	an	der	Abschlussprüfung
§	32	 Schriftliche	und	praktische	Abschlussprüfung
§	33	 Mündliche	Abschlussprüfung
§	34	 Bewertung	der	Prüfungsleistungen,	Unterschleif
§	35	 Festsetzung	des	Prüfungs	und	Abschlussergebnisses
§	36	 Verhinderung	der	Teilnahme	und	Nachholung
§	37	 Wiederholung

Kapitel 2

Allgemeine Hochschulreife

2236-7-1-K

Schulordnung für die Berufliche Oberschule  
– Fachoberschulen und Berufsoberschulen 

(Fachober- und Berufsoberschulordnung – FOBOSO)

vom 28. August 2017
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§	38	 Erwerb	der	allgemeinen	Hochschulreife
§	39	 Ergänzungsprüfung

Kapitel 3

Abschlussprüfungen für andere Bewerber 

§	40	 Zulassung
§	41	 Prüfungsgegenstände	und	Prüfungsverfahren
§	42	 	Festsetzung	des	Prüfungs	und	Abschlussergebnisses,	

weitere Regelungen
§	43	 	Zusätzliche	Regelungen	für	Schüler	staatlich	genehmig-

ter Ersatzschulen 

Teil 6 

Schlussbestimmungen

§	43a	 Übergangsregelung
§	43b	 	Änderung	der	Bayerischen	Schulordnung	und	der	Fach-

akademieordnung
§	44	 Inkrafttreten,	Außerkrafttreten	

Anlage	1	 Stundentafel	an	der	Beruflichen	Oberschule
Anlage 2  Stundentafel im Ausbildungsabschnitt 3/2 des 

DBFH-Bildungsgangs
Anlage	3	 	Schulaufgaben	pro	Schulhalbjahr	 an	der	Berufli-

chen	Oberschule
Anlage	4	 Abschlüsse	an	der	Beruflichen	Oberschule
Anlage 5 Fachabitur im DBFH-Bildungsgang

Teil 1

Allgemeines

§ 1 

Geltungsbereich

(1)	Diese	Schulordnung	gilt	für	die	öffentlichen	Fach-
oberschulen und Berufsoberschulen sowie für die staat-
lich anerkannten Fachoberschulen und Berufsoberschu-
len mit dem Charakter einer öffentlichen Schule. 

(2)	 Für	 Ersatzschulen	 gilt	 diese	 Schulordnung	 im	
Rahmen der Art. 90, 92 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 Satz 1 
und 2 sowie Art. 93 des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs	und	Unterrichtswesen	 (BayEUG);	 für	staat-
lich anerkannte Ersatzschulen gilt sie darüber hinaus im 
Rahmen des Art. 100 Abs. 2 BayEUG.

Teil 2 

Aufnahme und Wechsel

§ 2 

Verfahren

(1)	1Die	Aufnahme	erfolgt	durch	die	Schule	jeweils	zu	
Beginn	 des	 Schuljahres.	 2Zum Anmeldetermin sind bei 
der Schule einzureichen 

1.		die	Nachweise	über	die	schulische	Vorbildung	im	Ori-
ginal oder, soweit diese nachvollziehbar nicht vorlie-
gen, in beglaubigter Abschrift,

2.  ein lückenloser Lebenslauf, 

3.  ein amtliches Führungszeugnis, falls in dem Schul-
jahr,	 das	 dem	 angestrebten	 Schulbesuch	 voraus-
geht, keine öffentliche oder staatlich anerkannte 
Schule besucht wurde.

3Ein amtlicher Lichtbildausweis ist vorzulegen. 4Die Schu-
le kann im Einzelfall weitere Nachweise zum schulischen 
und	beruflichen	Werdegang	fordern.	5Können die Unterla-
gen nicht schon bei der Anmeldung vorgelegt werden, so 
sind sie unverzüglich nachzureichen.

(2)	1Die Aufnahme ist dadurch aufschiebend bedingt, 
dass die Bewerberinnen und Bewerber am ersten Unter-
richtstag am Unterricht teilnehmen oder spätestens am 
dritten Unterrichtstag gegenüber der Schule nachweisen, 
dass sie aus zwingenden Gründen an der Teilnahme ver-
hindert waren. 2Eine nachträgliche Aufnahme kann nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes und längstens binnen 
sechs Wochen nach Unterrichtsbeginn gewährt werden, 
in Ausnahmefällen kann die Aufnahme in die Vorklasse 
oder	den	ganzjährigen	Vorkurs	auch	später	erfolgen.	3Die 
nachträgliche Aufnahme in die Fachoberschule setzt vo-
raus, dass dadurch die fachpraktische Ausbildung nicht 
wesentlich verkürzt wird und ein geeigneter Ausbildungs-
platz zur Verfügung steht. 

(3)	 In	Ausnahmefällen	 können	 die	Ministerialbeauf-
tragten innerhalb der ersten zehn Unterrichtstage Bewer-
berinnen	und	Bewerber	anderen	Beruflichen	Oberschu-
len zuweisen.

§ 3 

Ausschlussgründe

(1)	1Die	Aufnahme	in	die	Berufliche	Oberschule	ist	zu	
versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber

1. die allgemeine Hochschulreife erworben hat,

2. die deutsche Sprache in Wort und Schrift nicht so be-
herrscht, dass dem Unterricht gefolgt werden kann,

3.	 den	Abschluss	der	jeweiligen	Schulart	nicht	innerhalb	
der	 verbleibenden	 Höchstausbildungsdauer	 (§	 11)	
erreichen kann,

4.	 an	einer	Beruflichen	Oberschule	zweimal	die	ange-
strebte Jahrgangsstufe besucht hat oder



453Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2017

5. zweimal eine Prüfung zum Erwerb der Fachhoch-
schulreife oder der fachgebundenen Fachhochschul-
reife oder bei Bewerbung an der Berufsoberschule 
zusätzlich der fachgebundenen Hochschulreife nicht 
bestanden hat.

2Bei Bewerberinnen und Bewerbern mit abgeschlossener 
Berufsausbildung	 werden	 Schulbesuchsjahre	 und	 Prü-
fungsversuche im Sinne der Nrn. 4 und 5, die vor dem 
Erwerb des Berufsabschlusses liegen, nicht berücksich-
tigt. 3Die Ministerialbeauftragten können unter den Vor-
aussetzungen	 des	 §	 44	 der	Bayerischen	Schulordnung	
(BaySchO)	Ausnahmen	zulassen.

(2)	Ferner	darf	nicht	aufgenommen	werden

1.  in die Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule, wer 
auf Dauer gehindert ist, an der fachpraktischen Aus-
bildung teilzunehmen, 

2. in die Jahrgangsstufe 11 oder 12 der Fachoberschu-
le, wer die nicht fachgebundene Fachhochschulreife 
erworben hat, 

3.  in die Jahrgangsstufe 12 der Berufsoberschule, wer 
eine seiner Berufsausbildung entsprechende fachge-
bundene Hochschulreife oder die Fachhochschulrei-
fe	 der	 Beruflichen	 Oberschule	 in	 Bayern	 erworben	
hat,

4.  in die Jahrgangsstufe 13, wer eine fachgebundene 
Hochschulreife der betreffenden Ausbildungsrichtung 
erworben hat,

5.  in die Vorklasse, wer einen mittleren Schulabschluss 
erworben hat und die Vorklasse zuvor bereits länger 
als sechs schulische Unterrichtswochen besucht hat, 
sofern	 in	 der	 Zwischenzeit	 keine	 berufliche	 Vorbil-
dung	gemäß	§	6	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	bis	3	erworben	
wurde. 

§ 4 

Aufnahme in den Vorkurs und die Vorklasse

(1)	1Der	halbjährige	Vorkurs	der	Fachoberschule	be-
reitet in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathema-
tik	besonders	qualifizierte	Schülerinnen	und	Schüler	der	
Mittelschule	und	der	Wirtschaftsschule	in	dem	Schuljahr,	
in dem sie den mittleren Schulabschluss erwerben, auf 
den Übertritt vor. 2Er beginnt frühestens nach den Weih-
nachtsferien. 3Das Anmeldeverfahren legt die Schule fest. 
4Die Aufnahme setzt eine Stellungnahme der besuchten 
Schule zum individuellen Leistungspotential und ein Be-
ratungsgespräch mit der Schülerin oder dem Schüler vo-
raus. 

(2)	 1Der	 ganzjährige	 und	 der	 halbjährige	 Vorkurs	
der Berufsoberschule dienen zur Auffrischung oder Er-

gänzung von Kenntnissen und Fertigkeiten, die in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik durch den 
mittleren Schulabschluss vermittelt werden. 2Aufgenom-
men werden kann auch, wer spätestens bei Abschluss 
des	Vorkurses	die	Voraussetzungen	des	§	6	Abs.	1	erfüllt.	
3Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3)	 Die	 Schulleitung	 entscheidet	 nach	 pflichtgemä-
ßem	Ermessen	über	die	Aufnahme	in	den	Vorkurs,	wenn	
dieser oder die Vorklasse bereits einmal besucht wurde. 

(4)	 1Die Vorklasse bereitet insbesondere Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die einen mittleren Schulabschluss 
nach Art. 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 BayEUG erworben 
haben, auf den Schulbesuch vor. 2Voraussetzung für die 
Aufnahme in die Vorklasse der Fachoberschule ist ein 
Notendurchschnitt	gemäß	§	7	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	oder	
ein pädagogisches Gutachten der in der Jahrgangsstu-
fe 10 besuchten Schule zu den Gründen, die trotz grund-
sätzlich höherer Leistungsfähigkeit ein besseres als das 
erzielte Ergebnis verhindert haben. 3Der Aufnahme geht 
regelmäßig	ein	Beratungsgespräch	voraus.	 4Für Bewer-
berinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der Anmel-
dung nicht länger als 48 Monate ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt erstmals in dem Gebiet eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaats des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz begründet haben, in dem Deutsch 
Amtssprache ist, können unabhängig vom Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 eigene Vorklassen gebildet 
werden. 

(5)	 1In die Vorklasse der Berufsoberschule kann 
auch aufgenommen werden, wer eine Berufsausbildung 
abgeschlossen,	 jedoch	keinen	mittleren	Schulabschluss	
erworben hat, wenn in einer Aufnahmeprüfung in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ein Ergebnis 
entsprechend	§	7	Abs.	2	erzielt	wird.	 2Die Prüfungsauf-
gaben stellen die Ministerialbeauftragten. 3§	 20	Abs.	 1	
Satz 1 gilt entsprechend.

§ 5 

Aufnahme in die Fachoberschule 

(1)	1Die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 der Fach-
oberschule setzt einen mittleren Schulabschluss sowie 
die	Eignung	gemäß	§	7	voraus.	2In die Jahrgangsstufe 12 
kann nur aufgenommen werden, wer die Erlaubnis zum 
Vorrücken in der entsprechenden Ausbildungsrichtung 
erhalten hat. 

(2)	1In die Ausbildungsrichtung Gestaltung kann nur 
aufgenommen werden, wer in einer Aufnahmeprüfung, 
die bei Unterrichtsbeginn höchstens 18 Monate zurück-
liegt, seine bildnerisch-praktischen Fähigkeiten nach-
weist. 2Zu	den	von	der	Schule	gestellten	Themen	 ist	 je	
eine Arbeit nach der sichtbaren Wirklichkeit und aus der 
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Vorstellung anzufertigen. 3Die	Bearbeitungszeit	 für	 jede	
Aufgabe beträgt 120 Minuten. 4Die Arbeiten werden von 
zwei von der Schulleitung bestimmten Lehrkräften be-
urteilt;	 können	 sich	 die	 beiden	 Lehrkräfte	 nicht	 einigen,	
entscheidet die Schulleitung oder eine vorab bestimmte 
dritte Lehrkraft. 5§	20	Abs.	1	Satz	1	gilt	entsprechend.

(3)	Die	Aufnahme	 in	den	abschließenden	halbjähri-
gen Vollzeitunterricht des Ausbildungsabschnitts 3/2 des 
dreijährigen	 doppelqualifizierenden	 Bildungsgangs	 „Du-
ale	 Berufsausbildung	 und	 Fachhochschulreife“	 (DBFH
Bildungsgang)	 setzt	 eine	 bestandene	 Berufsabschluss-
prüfung und den erfolgreichen Besuch der Berufsschule 
voraus.

(4)	 1In die Jahrgangsstufe 13 kann aufgenommen 
werden, wer die Fachhochschulreife an einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Fachoberschule der entspre-
chenden Ausbildungsrichtung mit einer Durchschnittsno-
te von 3,0 oder besser erworben hat. 2Die oder der Mi-
nisterialbeauftragte kann in begründeten Ausnahmefällen 
unter	den	Voraussetzungen	des	§	6	Abs.	4	die	Aufnahme	
gestatten.

§ 6 

Aufnahme in die Berufsoberschule 

(1)	Die	Aufnahme	in	die	Jahrgangsstufe	12	der	Be-
rufsoberschule setzt voraus

1.  einen mittleren Schulabschluss, 

2.  eine	berufliche	Vorbildung	nach	den	Abs.	2	und	3	und

3.  die	Eignung	nach	§	7.	

(2)	1Die	berufliche	Vorbildung	ist	

1.  eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Re-
gelausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren,

2.  eine abgeschlossene schulische Berufsausbildung 
von mindestens zwei Jahren mit staatlicher Ab-
schlussprüfung,

3.  eine	 bestandene	 Qualifikationsprüfung	 für	 ein	 Amt	
der	 zweiten	 oder	 dritten	 Qualifikationsebene	 nach	
dem Leistungslaufbahngesetz oder

4.  eine	mindestens	fünfjährige	berufliche	Tätigkeit.

2Der	 Qualifikationsprüfung	 nach	 Satz	 1	 Nr.	 3	 werden	
entsprechende Prüfungen nach dem Laufbahnrecht des 
Bundes oder eines anderen Landes sowie entsprechen-
de Zugangsvoraussetzung zum öffentlichen Dienst eines 
anderen Mitglied- oder Vertragsstaats im Sinne des Art. 

5	Abs.	 6	 Satz	 3	 des	 Bayerischen	 Berufsqualifikations-
feststellungsgesetzes gleichgestellt. 3Der	 beruflichen	
Tätigkeit	steht	die	Betreuung	oder	Pflege	eines	Angehö-
rigen im Sinne des Art. 20 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2, 3 oder 
Nr. 8 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes  
(BayVwVfG)	gleich.

(3)	Wenn	die	berufliche	Vorbildung	nach	Abs.	2	nicht	
für	die	jeweilige	Ausbildungsrichtung	einschlägig	ist,	wird	
zusätzlich vorausgesetzt:

1. eine	 einschlägige	 berufliche	 Tätigkeit	 von	 mindes-
tens einem Jahr in Vollzeit oder entsprechender Dau-
er in Teilzeit,

2. eine einschlägige fachpraktische Ausbildung an der 
Fachoberschule,	die	den	Voraussetzungen	des	§	22	
Abs.	1	Nr.	1	oder	§	9	Abs.	2	Satz	2	genügt,	oder	

3. ein einschlägiges betreutes Berufspraktikum von 
mindestens sechs Monaten in Vollzeit, das an die 
fachpraktische Ausbildung der Fachoberschule an-
gelehnt ist und dem die aufnehmende Schule vorher 
zugestimmt hat.

(4)	In	die	Jahrgangsstufe	13	wird	aufgenommen,	wer	
die Voraussetzungen nach den Abs. 1 bis 3 erfüllt und

1.  eine nicht nur fachgebundene Fachhochschulreife 
oder

2.  die Vorrückungserlaubnis in die Jahrgangsstufe 13 

erworben hat.

§ 7

Eignungsnachweis

(1)	 1Für	 die	 Bildungsgänge	 der	 Beruflichen	 Ober-
schule ist geeignet, wer 

1.  die Erlaubnis zum Vorrücken in die Jahrgangsstu-
fe 11 des Gymnasiums hat,

2.  einen Notendurchschnitt von 3,5 oder besser in den 
Fächern Deutsch, Englisch oder Ersatzfremdspra-
che und Mathematik im Zeugnis über den mittleren 
Schulabschluss aufweist,

3.  den Vorkurs der Berufsoberschule oder eine Vorklas-
se erfolgreich besucht hat oder

4.  eine Eignungsprüfung nach Abs. 3 erfolgreich abge-
legt hat.

2Dem Vorkurs gleichgestellt ist der Besuch des entspre-
chenden	Kurses	des	an	der	Staatlichen	Beruflichen	Ober-
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schule Erlangen eingerichteten Lehrgangs zur Vorberei-
tung auf die Fachabiturprüfung.

(2)	1Die Voraussetzungen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
4 sind erfüllt, wenn

1. in sämtlichen Fächern mindestens die Note 4 erzielt 
wurde oder

2. die Note 5 in höchstens einem Fach ausgeglichen 
wird durch

a)	 mindestens	die	Note	2	 in	 einem	anderen	Fach	
oder

b)	 mindestens	die	Note	3	in	zwei	anderen	Fächern.

2Zum Ausgleich der Note 5 in einem der Fächer Deutsch, 
Englisch oder Mathematik können nur Fächer aus dieser 
Fächergruppe herangezogen werden. 

(3)	1Eine Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik kann ablegen, wer im Kalen-
derjahr	weder	den	Vorkurs	noch	eine	Vorklasse	besucht	
hat und

1.  im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss in ei-
nem der Fächer Deutsch, Englisch oder Ersatzfremd-
sprache und Mathematik keine Note vorweisen kann 
oder 

2.		eine	berufliche	Vorbildung	gemäß	§	6	Abs.	2	erwor-
ben hat. 

2Die Prüfungen werden von der aufnehmenden Schule 
abgenommen. 3§	20	Abs.	1	Satz	1	gilt	entsprechend.

§ 8 

Probezeit 

(1)	1Die Probezeit endet 

1. in der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule und 
in der Jahrgangsstufe 12/1 der Teilzeitform der Be-
rufsoberschule am letzten Unterrichtstag der zweiten 
vollen	Unterrichtswoche	im	Februar	(Ende	des	ersten	
Schulhalbjahres),

2. im Übrigen am 15. Dezember.

2Keiner Probezeit unterliegt, wer

1.  den Vorkurs oder den Ausbildungsabschnitt 3/2 des 
DBFH-Bildungsgangs besucht oder 

2.  unmittelbar vor der Aufnahme in einem Vorkurs nach 
§	4	Abs.	2	oder	einer	Vorklasse	in	keinem	Pflichtfach	
eine schlechtere Jahresnote als 3 erzielt hat. 

3Unter den Voraussetzungen von Satz 2 Nr. 2 erstreckt 
sich die Probezeit an der Fachoberschule nur auf die 
fachpraktische Ausbildung. 4§	 7	Abs.	 1	 Satz	 2	 gilt	 ent-
sprechend.

(2)	1Die Probezeit kann bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes um bis zu drei Monate verlängert werden, im 
Falle	des	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	jedoch	nur	bis	zum	Ende	des	
ersten	Schulhalbjahres.	 2Als wichtiger Grund gilt insbe-
sondere der Nachweis einer längerfristigen Erkrankung, 
die die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

(3)	1Die Probezeit ist nicht bestanden, wenn bei einer 
Gesamtwürdigung der Leistungen der Schülerin oder des 
Schülers nicht damit gerechnet werden kann, dass sie 
oder	er	das	Ziel	des	Schuljahres	erreicht.	2Dies ist in der 
Regel der Fall, wenn am Ende der Probezeit

1.		die	Leistungen	nicht	den	Vorgaben	nach	§	22	Abs.	1	
Nr. 2 entsprechen und

2.  keine Umstände vorliegen, die bessere Leistungen 
wahrscheinlich machen.

3In der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule gilt zusätz-
lich, dass die Probezeit 

1.  in der Regel nicht bestanden ist, wenn die Leistun-
gen in der fachpraktischen Ausbildung nicht entspre-
chend	§	13	Abs.	2	mit	mindestens	4	Punkten	bewer-
tet wurden, und 

2.  vorzeitig für nicht bestanden erklärt werden kann, 
wenn feststeht, dass ein Bestehen nicht mehr mög-
lich ist.

4Über das Bestehen und die Verlängerung der Probe-
zeit entscheidet in allen Fällen die Schulleitung auf der 
Grundlage einer Empfehlung der Klassenkonferenz.

(4)	1Wurde die Probezeit nicht bestanden, so ist dies 
den	 Erziehungsberechtigten,	 bei	 volljährigen	 Schülerin-
nen und Schülern diesen selbst, unverzüglich schriftlich 
bekannt	zu	geben;	dabei	sind	die	Gründe	darzulegen.	2Mit 
der Bekanntgabe endet das Schulverhältnis. 3Auf Antrag 
erhält die Schülerin oder der Schüler eine Bescheinigung 
über die Dauer des Schulbesuchs und die erzielten Leis-
tungen. 4Ist	 die	 Probezeit	 über	 das	 erste	Schulhalbjahr	
hinaus verlängert worden, erhält sie oder er im Zwischen-
zeugnis einen Vermerk über die Verlängerung.

(5)	Endet	nach	bestandener	Probezeit	das	Schulver-
hältnis,	 finden	bei	einem	Wiedereintritt	 die	Abs.	1	bis	4	
erneut Anwendung.

§ 9 

Übertritt, Wechsel der Ausbildungsrichtung  
oder Organisationsform 
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(1)	Während	des	Schuljahres	ist	der	Übertritt	an	eine	
andere	Berufliche	Oberschule	nur	aus	wichtigem	Grund,	
insbesondere bei Wohnsitzwechsel, zulässig.
 

(2)	1Der Übertritt aus einer staatlich nicht anerkann-
ten Schule in eine höhere als die Eingangsstufe einer 
öffentlichen	oder	staatlich	anerkannten	Beruflichen	Ober-
schule setzt zusätzlich voraus, dass die Schülerin oder 
der Schüler

1.		im	vorangegangenen	Schuljahr	nicht	Schülerin	oder	
Schüler einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Beruflichen	Oberschule	war	und

2.  in einer Aufnahmeprüfung nachgewiesen hat, dass 
der Kenntnisstand den Anforderungen der aufneh-
menden Schule entspricht.

2Für den Übertritt in die Fachoberschule muss die 
Schülerin oder der Schüler ferner eine fachpraktische 
Ausbildung, die der an öffentlichen Fachoberschulen 
gleichwertig	 ist,	erfolgreich	durchlaufen	haben;	über	die	
Gleichwertigkeit entscheiden die Ministerialbeauftragten. 
3Für	den	Übertritt	in	die	Berufsoberschule	gilt	§	6	Abs.	1	
bis 3 entsprechend.

(3)	Bei	 einem	Übertritt	 aus	einer	 staatlich	nicht	 an-
erkannten Schule in die Jahrgangsstufe 13 einer öffentli-
chen	oder	staatlich	anerkannten	Beruflichen	Oberschule	
können	Schülerinnen	und	Schüler	Wahlpflichtunterricht	in	
einer zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife belegen, wenn sie darin 

1.		ganzjährig	 im	 Umfang	 von	 vier	 Wochenstunden	
durch	eine	Lehrkraft	gemäß	§	43	Abs.	3	Satz	2	unter-
richtet wurden und 

2.  in einer Aufnahmeprüfung mindestens 4 Punkte er-
zielt haben. 

(4)	Für	die	Aufnahmeprüfungen	gelten	die	§	7	Abs.	3	
Satz	2	und	§	20	Abs.	1	Satz	1	entsprechend.

(5)	 1Der Wechsel der Ausbildungsrichtung ist nur 
während der ersten sechs Wochen nach Unterrichtsbe-
ginn in der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule und 
nur	unter	den	weiteren	Voraussetzungen	des	§	2	Abs.	2	
Satz 3 zulässig. 2§	5	Abs.	2	gilt	entsprechend.	

(6)	Ein	Wechsel	von	der	Vollzeitform	in	die	entspre-
chende Jahrgangsstufe der Teilzeitform oder umgekehrt 
ist	während	des	Schuljahres	nicht	möglich.

Teil 3

Schulbetrieb

§ 10

Klassen und andere Unterrichtsgruppen

(1)	 1Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in einer 
Klasse darf zu Beginn des Unterrichts

1.  bei zwei parallelen Klassen im Durchschnitt nicht we-
niger als 16,

2.  bei mehr als zwei parallelen Klassen im Durchschnitt 
nicht weniger als 21

betragen. 2Die Ministerialbeauftragten können Ausnah-
men zulassen, soweit keine zusätzlichen Kosten entste-
hen. 

(2)	 1Nach	 Maßgabe	 näherer	 Bestimmungen	 des	
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und	 Kunst	 (Staatsministerium)	 entscheidet	 die	 Schule	
nach pädagogischem Ermessen und nach den personel-
len, sächlichen und organisatorischen Gegebenheiten 
über 

1.  die Teilung von Klassen in Gruppen und 

2.  die Einrichtung von 

a) Förderunterricht,

b) Unterricht in der zweiten Fremdsprache zum 
Erwerb	 der	 allgemeinen	Hochschulreife	 gemäß	
Anlage 1 Nr. 2, 

c) Unterricht	in	Wahlpflichtfächern	gemäß	Anlage	1	
Nr. 3 und 

d) Unterricht in Wahlfächern. 

2Die erstmalige Einrichtung von Wahlfächern ist unter An-
gabe von Fachbezeichnung, Inhalt und Zeitumfang den 
Ministerialbeauftragten	 vor	 Schuljahresbeginn	 anzuzei-
gen. 

(3)	 1Fachoberschule und Berufsoberschule wirken 
beim Seminarfach und bezüglich der Unterrichtsangebo-
te	gemäß	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	Buchst.	b	bis	d	zusammen.	
2Bei der Klassenbildung können Schulen verschiedener 
Standorte	 zusammenwirken;	 die	 Schulleitungen	 sorgen	
für einen reibungslosen Schulwechsel und stellen das 
Einvernehmen mit den Aufwandsträgern her. 3Berufs-
schule und Fachoberschule wirken beim DBFH-Bildungs-
gang zusammen, insbesondere bei Leistungen, die aus 
der Berufsschule in das Zeugnis der Fachhochschulreife 
übernommen werden.

§ 11

Höchstausbildungsdauer 
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(1)	1Die Höchstausbildungsdauer beträgt

1. an der Fachoberschule vier Jahre, bei Besuch der 
Jahrgangsstufe 13 fünf Jahre,

2. an der Berufsoberschule vier Jahre.

2Wenn zuvor die Vorklasse besucht wurde, erhöht sich 
die Höchstausbildungsdauer nach Satz 1 um ein Jahr.

(2)	1Für die Berechnung der Ausbildungsdauer zäh-
len alle an öffentlichen oder staatlich anerkannten Beruf-
lichen	Oberschulen	 verbrachten	Schuljahre,	 auch	wenn	
sie durch Austritt nach Ablauf der ersten sechs Unter-
richtswochen, nicht bestandene Probezeit oder Krankheit 
verkürzt waren. 2Nicht angerechnet wird der Besuch des 
Vorkurses. 3Die Höchstausbildungsdauer gilt auch dann 
als überschritten, wenn feststeht, dass der Abschluss der 
Schule nicht mehr innerhalb der Höchstausbildungsdauer 
erreicht werden kann. 

(3)	Die	Ministerialbeauftragten	können	unter	den	Vo-
raussetzungen	des	§	44	BaySchO	Ausnahmen	zulassen.	

§ 12 

Stundentafeln 

(1)	1Dem Unterricht sind die Stundentafeln nach Anla-
ge 1, für den DBFH-Bildungsgang die Stundentafeln nach 
Anlage 2 zugrunde zu legen. 2Das Staatsministerium 
kann bei Vorliegen besonderer Umstände Abweichungen 
für	die	Dauer	eines	Schuljahres	genehmigen;	mit	Geneh-
migung der Ministerialbeauftragten kann der Unterricht in 
einzelnen	Pflichtfächern	ganz	oder	teilweise	in	ein	ande-
res	Schuljahr	verlegt	werden.	3Keiner Genehmigung be-
dürfen die organisatorisch bedingte Verblockung des Un-
terrichts in einzelnen Unterrichtsfächern im Rahmen der 
Gesamtstunden	eines	Fachs	im	Schuljahr	sowie	zeitlich	
begrenzte Abweichungen von den Stundentafeln in Jahr-
gangsstufe 11 der Fachoberschule oder in der Vorklasse 
zur Förderung einzelner Klassen in bestimmten Fächern. 

(2)	 1In	 der	 Jahrgangsstufe	 11	 wird	 der	Wahlpflicht-
unterricht	 als	 jeweils	 auf	 ein	Unterrichtsfach	 bezogener	
Förderunterricht im Umfang von mindestens einer Jah-
reswochenstunde	erteilt;	er	dient	der	Behebung	von	Lü-
cken und der Vertiefung von Kompetenzen. 2In der Jahr-
gangsstufe 12 wählen die Schülerinnen und Schüler aus 
dem	Angebot	der	Schule	gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	
Buchst. b und c an der Fachoberschule zwei Fächer, an 
der Berufsoberschule ein Fach aus. 3In der Jahrgangsstu-
fe 13 wählen die Schülerinnen und Schüler aus dem An-
gebot	der	Schule	gemäß	§	10	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	Buchst.	
b und c ein Fach aus. 4Ein	weiteres	Wahlpflichtfach	kann	
in allen Jahrgangsstufen zusätzlich belegt werden, soweit 
nicht schulorganisatorische Gründe entgegenstehen.

(3)	1Die	Summe	der	Unterrichtsstunden	aller	Pflicht	
und	Wahlpflichtfächer	in	einer	Woche	darf	die	Summe	der	
wöchentlichen Unterrichtsstunden nach den Stundenta-
feln in den Anlagen 1 und 2 um nicht mehr als drei Un-
terrichtsstunden überschreiten. 2Ein	weiteres	Wahlpflicht-
fach	gemäß	Abs.	2	Satz	4	bleibt	hierbei	unberücksichtigt.

(4)	1Für Schülerinnen und Schüler, die an zuvor be-
suchten Schulen höchstens zwei Jahre Unterricht im 
Fach Englisch hatten, kann zur Vermeidung einer unbilli-
gen Härte im Einzelfall genehmigt werden, dass Englisch 
durch eine andere Fremdsprache ersetzt wird. 2Die Ent-
scheidung	 einschließlich	 der	 näheren	 Festlegung	 über	
die Leistungsnachweise sowie über eine eventuelle Be-
freiung vom Englischunterricht trifft die oder der Ministe-
rialbeauftragte	für	die	Berufliche	Oberschule	in	Nordbay-
ern. 3Satz 1 gilt nicht für den Vorkurs und die Vorklasse. 

(5)	1An der Berufsoberschule kann die Ausbildung in 
hälftiger Teilzeit durchlaufen werden. 2In diesem Fall ver-
doppeln	sich	die	 jeweiligen	Ausbildungszeiten.	 3Werden 
in der Teilzeitform die Unterrichtsstunden eines Fachs 
auf	 zwei	 Schuljahre	 verteilt,	 so	 tritt	 für	 dieses	 Fach	 an	
die	Stelle	eines	Schulhalbjahres	 im	Sinne	dieser	Schul-
ordnung	 jeweils	 ein	 ganzes	Schuljahr.	 4Die Unterrichts-
stunden	gemäß	Stundentafel	werden	durch	die	jeweilige	
Schule in eigener Verantwortung entsprechend verteilt.

§ 13 

Fachpraktische Ausbildung

(1)	 1Die fachpraktische Ausbildung der Fachober-
schule gliedert sich in die Bereiche

1. fachpraktische Anleitung an der Schule, Dokumenta-
tion	und	Reflexion,

2. fachpraktische Vertiefung an der Schule und

3. fachpraktische	Tätigkeiten	in	einer	außerschulischen	
Einrichtung oder Schulwerkstätte.

2In der Regel erfolgen die fachpraktischen Tätigkeiten ge-
mäß	Satz	1	Nr.	3	in	Blockform	und	erstrecken	sich	über	
den ganzen Tag. 3Die	§§	3	und	5	des	Arbeitszeitgesetzes	
oder	die	§§	4,	8,	11,	13	bis	18	des	Jugendarbeitsschutz-
gesetzes sind zu beachten. 4Die Blocklänge soll höchs-
tens fünf Wochen betragen.

(2)	1Die drei Bereiche der fachpraktischen Ausbildung 
gemäß	Abs.	1	werden	durch	die	Schule	 jeweils	 gemäß	
§	 19	Abs.	 1	 bewertet,	wobei	 für	 die	 Leistungen	gemäß	
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ein Beitrag des Praktikumsbetriebes 
eingeholt	und	nur	der	jeweils	mittlere	Punktwert	einer	No-
tenstufe vergeben wird. 2Falls ein Bereich mit 0 Punkten 
bewertet wird, ist die fachpraktische Ausbildung nicht be-
standen und wird insgesamt mit 0 Punkten bewertet. 3Bei 
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der	Ermittlung	des	Halbjahresergebnisses	zählen	die	Be-
wertungen	zu	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	einfach,	zu	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	zweifach;	das	Ergebnis	wird	entspre-
chend	§	19	Abs.	6	gerundet.

(3)	1Bei einer Häufung von versäumten Praktikums-
tagen	sollen	diese	nachgeholt	werden;	dafür	stehen	auch	
die	Ferien	einschließlich	der	Sommerferien	im	Anschluss	
an die Jahrgangsstufe 11 zur Verfügung. 2Im Einzelfall 
kann die Lehrerkonferenz die Entscheidung über das Vor-
rücken und die Erteilung des Jahreszeugnisses bis zum 
Tag	 vor	 dem	 Unterrichtsbeginn	 des	 neuen	 Schuljahres	
aussetzen. 3Wurden mehr als fünf Praktikumstage ohne 
ausreichende Entschuldigung versäumt, ist die fachprak-
tische Ausbildung nicht bestanden. 

(4)	Ergibt	sich,	dass	eine	Schülerin	oder	ein	Schüler	
auf Dauer gehindert ist, an der fachpraktischen Ausbil-
dung der gewählten Ausbildungsrichtung teilzunehmen, 
wird das Schulverhältnis beendet.

(5)	1Wird einer Schülerin oder einem Schüler wegen 
Verletzung	der	Pflichten	aus	Art.	56	Abs.	4	BayEUG	oder	
§	 22	 Abs.	 3	 BaySchO	 die	 Fortsetzung	 der	 fachprakti-
schen Ausbildung verweigert, besteht kein Anspruch, an 
einer anderen Stelle ausgebildet zu werden. 2Kann die 
fachpraktische Ausbildung nicht fortgesetzt werden, kann 
das Schulverhältnis beendet werden. 3Unabhängig davon 
kann	eine	Ordnungsmaßnahme	ergriffen	werden.

Teil 4

Leistungen, Zeugnisse 

Kapitel 1

Leistungsnachweise

§ 14 

Leistungsnachweise 

(1)	 1Leistungsnachweise sind Schulaufgaben, das 
Fachreferat, die Leistungen im Seminar, sonstige Leis-
tungsnachweise und praktische Leistungen. 2Die Leis-
tungsnachweise	 sind	 möglichst	 gleichmäßig	 über	 das	
Schuljahr	zu	verteilen.	

(2)	 1In	 jedem	Pflicht	und	Wahlpflichtfach	sind	 in	 je-
dem	Schulhalbjahr	neben	den	Schulaufgaben	nach	An-
lage 3 sowohl schriftliche als auch mündliche Leistungen 
zu erheben, insgesamt 

1.  mindestens zwei, wenn Kurzarbeiten geschrieben 
werden, 

2.  mindestens drei, wenn Stegreifaufgaben geschrie-
ben werden. 

2Von Schülerinnen oder Schülern versäumte Stegreifauf-
gaben können durch mündliche Leistungen oder durch 
eine	Ersatzprüfung	gemäß	§	20	Abs.	2	Satz	2	ersetzt	wer-
den. 3Eine Kurzarbeit kann durch eine andere gleichwer-
tige individuelle Leistung ersetzt werden, die der Art nach 
für alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleich sein 
muss;	ein	Referat	ist	kein	Ersatz	für	eine	Kurzarbeit.	4Die 
Entscheidung über die Art der Leistungsnachweise wird 
durch die Klassenkonferenz getroffen und den Schülerin-
nen und Schülern rechtzeitig mitgeteilt. 5In einer Klasse 
dürfen	in	einem	Fach	je	Schulhalbjahr	nur	entweder	Kurz-
arbeiten oder Stegreifaufgaben gestellt werden. 6In den 
gemäß	Anlage	1	nicht	einbringungsfähigen	Fächern	und	
den	Profilfächern	GestaltungPraxis	 sowie	Medien	 kön-
nen schriftliche und mündliche Leistungen ganz oder teil-
weise durch praktische Leistungen ersetzt werden. 7Über 
Leistungsnachweise im Förderunterricht entscheidet die 
Lehrkraft nach pädagogischem Ermessen. 

(3)	Die	Schulleiterin	oder	der	Schulleiter	kann	nach	
Rücksprache mit der Lehrkraft und der Fachbetreuerin 
oder dem Fachbetreuer einen schriftlichen Leistungs-
nachweis für ungültig erklären und die Anfertigung eines 
neuen anordnen, wenn die Anforderungen nicht ange-
messen waren oder der Lehrstoff nicht genügend vorbe-
reitet war. 

(4)	 Schulaufgaben	 sollen	 innerhalb	 von	 drei	 Wo-
chen, Stegreifaufgaben und Kurzarbeiten innerhalb von 
zwei Wochen und Seminararbeiten spätestens bis vier 
Wochen vor Beginn der schriftlichen Abschlussprüfung 
zurückgegeben und mit den Schülerinnen und Schülern 
besprochen werden. 

(5)	Schriftliche	Leistungsnachweise	sollen	den	Schü-
lerinnen und Schülern auf Antrag mit nach Hause gege-
ben werden und sind innerhalb einer Woche unverändert 
an die Schule zurückzugeben. 

§ 15 

Schulaufgaben 

1Schulaufgaben werden spätestens eine Woche vor-
her angekündigt. 2An einem Tag darf nicht mehr als eine 
Schulaufgabe, in einer Woche sollen nicht mehr als zwei 
Schulaufgaben abgehalten werden. 3Für die Nachholung 
von Leistungsnachweisen sind Ausnahmen von Satz 2 
zulässig. 

§ 16 

Fachreferat

1In der Jahrgangsstufe 12 halten die Schülerinnen 
und	Schüler	 ein	 Fachreferat	 in	 einem	 gemäß	Anlage	 1	
einbringungsfähigen	 Pflicht	 oder	 Wahlpflichtfach.	 2Im 
DBFH-Bildungsgang wird das Fachreferat frühestens im 
Ausbildungsabschnitt 2 gehalten.
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§ 17

Seminar

(1)	 1Nach der Fachabiturprüfung in Jahrgangsstu-
fe 12 sowie in Jahrgangsstufe 13 ist das wissenschafts-
propädeutische Seminar zu belegen, eine Seminararbeit 
zu fertigen und zu präsentieren. 2Auf Antrag können auch 
Bewerberinnen und Bewerber am Seminarteil der Jahr-
gangsstufe 12 teilnehmen, welche die Voraussetzungen 
gemäß	§	5	Abs.	4	oder	§	6	Abs.	4	erfüllen	und	in	die	Jahr-
gangsstufe 13 aufgenommen werden. 3Seminare können 
in	allen	gemäß	Anlage	1	einbringungsfähigen	Pflicht	und	
Wahlpflichtfächern,	 die	 an	 der	 Schule	 geführt	 werden,	
und gegebenenfalls auch fächerübergreifend angeboten 
werden. 4Das Nähere legt das Staatsministerium geson-
dert fest.

(2)	1Die individuellen Leistungen im Seminar, die Se-
minararbeit und die Präsentation der Seminararbeit mit 
Diskussion	werden	jeweils	gesondert	gemäß	§	19	Abs.	1	
bewertet. 2Aus dem Durchschnitt der Bewertungen nach 
Satz	1	wird	ein	Gesamtergebnis	für	das	Seminar	ermittelt;	
dabei zählen die Seminararbeit zweifach, die übrigen Tei-
le	jeweils	einfach.	3§	19	Abs.	6	gilt	entsprechend.	4Soweit 
eine der in Satz 1 genannten Leistungen mit 0 Punkten 
bewertet wird, ist das Seminar nicht bestanden und wird 
insgesamt mit 0 Punkten bewertet. 5Dem Punktwert wird 
gemäß	§	19	Abs.	1	Satz	2	eine	Note	zugeordnet.

(3)	 1Wiederholt die Schülerin oder der Schüler die 
Jahrgangsstufe 13, bleibt das Gesamtergebnis des Se-
minars auf Antrag erhalten, wenn beim vorangehenden 
Besuch	in	allen	Leistungen	gemäß	Abs.	2	Satz	1	jeweils	
mindestens 4 Punkte erzielt wurden. 2Wird das Seminar 
erneut durchlaufen, kann sich die Schülerin oder der 
Schüler für eines der beiden Gesamtergebnisse entschei-
den. 

§ 18 

Sonstige Leistungsnachweise 

(1)	1Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt. 2Sie 
beschränken sich auf den Inhalt der vorangegangenen 
zwei	 Unterrichtsstunden	 einschließlich	 der	 Grundkennt-
nisse des Fachs. 3Die Bearbeitungszeit soll nicht mehr 
als 20 Minuten betragen. 4Wurden die vorangegangenen 
Unterrichtsstunden versäumt, so entscheidet die Lehr-
kraft, ob der Schülerin oder dem Schüler die Bearbeitung 
zugemutet werden kann. 

(2)	 1Kurzarbeiten werden mindestens eine Woche 
vorher angekündigt und erstrecken sich auf den Inhalt 
von höchstens zehn unmittelbar vorangegangenen Un-
terrichtsstunden	einschließlich	der	Grundkenntnisse	des	
Fachs. 2Die Bearbeitungszeit soll nicht mehr als 30 Minu-
ten betragen. 

(3)	 1Als mündliche Leistungsnachweise gelten bei-
spielsweise Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge 
und Referate. 2Als andere individuelle Leistungen gelten 
beispielsweise	Portfolioarbeiten	und	Beiträge	zu	Projek-
ten.

(4)	1An Tagen, an denen die Klasse eine Schulaufga-
be schreibt, werden Stegreifaufgaben und Kurzarbeiten 
nicht abgehalten. 2Satz 1 gilt nicht für die Nachholung von 
Leistungsnachweisen. 

§ 19 

Bewertung von Leistungsnachweisen 

(1)	 1Die Leistungsbewertung wird durch Noten und 
durch ein Punktesystem vorgenommen. 2Das Punktesys-
tem	berücksichtigt	die	Notenstufen	mit	der	jeweiligen	Ten-
denz nach folgendem Schlüssel: 

1. 13 bis 15 Punkte sehr gut,

2. 10 bis 12 Punkte gut,

3. 7 bis 9 Punkte befriedigend,

4. 4 bis 6 Punkte ausreichend,

5. 1 bis 3 Punkte mangelhaft,

6. 0 Punkte ungenügend.

(2)	1Erläuterungen und Schlussbemerkungen können 
auf den Arbeiten angebracht werden. 2Bei Schulaufgaben 
im	Fach	Deutsch	und	den	Profilfächern	Pädagogik/Psy-
chologie	und	GestaltungPraxis	sowie	bei	Seminararbei-
ten muss dies geschehen. 

(3)	1Bei der Bewertung einer schriftlichen Arbeit wird 
die	äußere	Form	mit	berücksichtigt.	2Bei schriftlichen Ar-
beiten	 sind	Verstöße	 gegen	 die	Sprachrichtigkeit	 sowie	
Ausdrucksmängel zu kennzeichnen und angemessen zu 
bewerten. 

(4)	Wird	ohne	ausreichende	Entschuldigung	ein	an-
gekündigter Leistungsnachweis versäumt, eine Leistung 
verweigert oder die Seminararbeit nicht termingerecht ab-
gegeben, werden 0 Punkte erteilt.

(5)	§	28	Abs.	6,	§	34	Abs.	2	und	§	36	Abs.	2	gelten	
entsprechend. 

(6)	 1Sind in einem Fach die Bewertungen mehrerer 
Einzelleistungen zu einem Ergebnis zusammenzufas-
sen, wird ausgehend von den Bewertungen nach Punk-
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ten unter Beachtung der Gewichtungsregelungen dieser 
Schulordnung ein Durchschnittswert berechnet. 2Zwi-
schenergebnisse werden nicht gerundet. 3Das	 jeweilige	
Endergebnis wird auf einen ganzzahligen Punktwert ge-
rundet, wobei Nachkommastellen unter n,50 abgerundet 
und Nachkommastellen ab n,50 aufgerundet werden. 
4Werte unter 1,00 sind stets auf 0 Punkte abzurunden.

§ 20 

Nachholung von Leistungsnachweisen 

(1)	 1Wer einen angekündigten Leistungsnachweis 
mit ausreichender Entschuldigung versäumt, erhält einen 
Nachtermin. 2Werden mehrere angekündigte Leistungs-
nachweise	im	Schulhalbjahr	mit	ausreichender	Entschul-
digung	versäumt,	kann	je	Fach	ein	Nachtermin	für	meh-
rere Leistungsnachweise angesetzt werden. 

(2)	1Wird der Nachtermin mit ausreichender Entschul-
digung versäumt, wird 

1.  entweder ein weiterer Nachtermin oder 

2.  eine schriftliche oder praktische Ersatzprüfung ange-
setzt, die sich über den gesamten bis dahin behan-
delten	 Unterrichtsstoff	 des	 Schulhalbjahres	 erstre-
cken kann. 

2Eine mündliche oder schriftliche Ersatzprüfung kann 
auch angesetzt werden, wenn in einem Fach keine hin-
reichenden unangekündigten Leistungsnachweise vor-
liegen;	konnten	mündliche	Leistungen	nicht	hinreichend	
bewertet werden, ist die mündliche Form zu wählen. 
3Kann im Einzelfall ein Nachtermin oder eine Ersatzprü-
fung	erst	 im	nächsten	Schulhalbjahr	 angesetzt	werden,	
wird	das	Halbjahresergebnis	im	betreffenden	Fach	nach	
dem Vorliegen der entsprechenden Leistungen endgültig 
festgesetzt. 4Satz	3	gilt	nicht	für	Schulhalbjahre,	in	denen	
eine Abschlussprüfung abgelegt wird.

(3)	1Eine	Ersatzprüfung	kann	in	jedem	Fach	je	Schul-
halbjahr	nur	einmal	stattfinden.	 2Der Termin der Ersatz-
prüfung ist den Schülerinnen und Schülern sowie den 
Erziehungsberechtigten spätestens eine Woche vorher 
mitzuteilen. 

§ 21 

Halbjahresergebnisse und Jahresnoten

(1)	1In	jedem	Unterrichtsfach	wird	vorbehaltlich	Abs.	
2	für	 jedes	Schulhalbjahr	aus	den	Leistungsnachweisen	
ohne Schulaufgaben und Fachreferat ein Durchschnitts-
wert berechnet. 2Dabei werden die einzelnen Leistungs-
nachweise entsprechend ihrem Umfang und Schwie-
rigkeitsgrad	 gewichtet;	 gegebenenfalls	 können	 dabei	

Leistungen,	die	Schülerinnen	und	Schüler	außerhalb	des	
stundenplanmäßigen	Unterrichts	in	Schulveranstaltungen	
erbracht haben, im entsprechenden Fach angemessen 
berücksichtigt werden. 3Der ermittelte Durchschnittswert 
sowie die Bewertungen der einzelnen Schulaufgaben, die 
im	betreffenden	Fach	auf	dieses	Schulhalbjahr	entfallen,	
haben	bei	der	Ermittlung	des	Halbjahresergebnisses	 je-
weils gleiches Gewicht. 4Das	Halbjahresergebnis	wird	auf	
einen ganzzahligen Punktwert gerundet. 5§	19	Abs.	6	gilt	
entsprechend. 6Liegen in einem Fach keine hinreichen-
den Leistungsnachweise vor, ohne dass dies die Schü-
lerin oder der Schüler zu vertreten hätte, bleibt das Fach 
unberücksichtigt. 7Leistungen,	die	im	Schulhalbjahr	12/2	
im Seminar und in der zweiten Fremdsprache nach Be-
ginn der schriftlichen Fachabiturprüfung erbracht werden, 
werden	dem	Schulhalbjahr	13/1	zugerechnet.	8Die Leis-
tung	im	Fachreferat	wird	als	eigenes	Halbjahresergebnis	
festgesetzt.

(2)	1Im	DBFHBildungsgang	findet	Abs.	1	nur	im	Aus-
bildungsabschnitt 3/2 Anwendung. 2Für den Förderunter-
richt	wird	kein	Halbjahresergebnis	festgesetzt.

(3)	 1Für	 jedes	 Unterrichtsfach	 wird	 zum	 Ende	 des	
Vorkurses, der Vorklasse, der Jahrgangsstufe 11 sowie, 
soweit keine Prüfung erfolgreich abgelegt wurde, der 
Jahrgangsstufen 12 und 13 die Jahrespunktzahl ermit-
telt,	indem	aus	den	Halbjahresergebnissen	gemäß	Abs.	1	
Satz	 4	 der	 Durchschnitt	 berechnet	 und	 gemäß	 §	 19	
Abs. 6 gerundet wird. 2Gleiches gilt für die fachpraktische 
Ausbildung	 bezüglich	 der	 Halbjahresergebnisse	 gemäß	
§	 13	Abs.	 2	 Satz	 3.	 3Der	 Jahrespunktzahl	 wird	 gemäß	
§	19	Abs.	1	Satz	2	die	Jahresnote	zugeordnet.

Kapitel 2

Vorrücken und Wiederholen

§ 22 

Entscheidung über das Vorrücken 

(1)	In	die	Jahrgangsstufe	12	kann	vorrücken,	wer

1.  in der fachpraktischen Ausbildung in der Summe bei-
der	Halbjahresergebnisse	gemäß	§	13	Abs.	 2	Satz	
3	mindestens	 10	Punkte,	 dabei	 in	 keinem	Halbjahr	
weniger als 4 Punkte und

2.  in	den	Jahrespunktzahlen	gemäß	§	21	Abs.	3	Satz	1

a)	 in allen Fächern mindestens 4 Punkte,

b)	 in einem Fach 1 bis 3 Punkte, in allen weiteren 
Fächern	jeweils	mindestens	4	Punkte	und	in	der	
Summe aller Punktzahlen mindestens das Fünf-
fache der Anzahl der Fächer, 
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c)	 in zwei Fächern 1 bis 3 Punkte, in allen weite-
ren	Fächern	jeweils	mindestens	4	Punkte	und	in	
der Summe aller Punktzahlen mindestens das 
Sechsfache der Anzahl der Fächer oder

d)	 in einem Fach 0 Punkte, in allen weiteren Fä-
chern	 jeweils	 mindestens	 4	 Punkte	 und	 in	 der	
Summe aller Punktzahlen mindestens das 
Sechsfache der Anzahl der Fächer

erreicht hat.

(2)	In	die	Jahrgangsstufe	13	kann	vorrücken	

1.  an der Fachoberschule, wer die Fachhochschulreife 
mit einer Durchschnittsnote von 3,0 oder besser er-
worben hat,

2.  an der Berufsoberschule, wer in den Jahrespunkt-
zahlen	gemäß	§	21	Abs.	3	Satz	1	sämtlicher	Pflicht	
und	Wahlpflichtfächer	 jeweils	mindestens	 4	 Punkte	
erzielt hat oder wer die Fachhochschulreife erworben 
hat.

(3)	Schülerinnen	und	Schüler,	 die	 im	abgelaufenen	
Schuljahr	 infolge	 nachgewiesener	 erheblicher	 Beein-
trächtigung ohne eigenes Verschulden wegen Leistungs-
minderungen die Voraussetzungen zum Vorrücken nicht 
erfüllten	und	denen	das	Vorrücken	auf	Probe	nach	§	23	
nicht gestattet wurde, gelten nicht als Wiederholer.

§ 23 

Vorrücken auf Probe 

1Die	 Probezeit	 dauert	 bis	 zum	 15.	 Dezember;	 sie	
kann von der Lehrerkonferenz in besonderen Fällen um 
höchstens zwei Monate verlängert werden. 2Wird das 
Vorrücken auf Probe nach Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG 
gestattet, wird in das Jahreszeugnis folgende Bemer-
kung aufgenommen: „Die Erlaubnis zum Vorrücken in 
die Jahrgangsstufe... hat er/sie auf Probe erhalten.“ 3Es 
gelten	die	Bestimmungen	des	§	8	Abs.	3	Satz	1	und	2	mit	
der	Maßgabe,	 dass	 die	 Schülerin	 oder	 der	 Schüler	 bei	
Nichtbestehen zurückverwiesen wird. 4Zurückverwiesene 
Schülerinnen und Schüler gelten nicht als Wiederholer.

§ 24 

Freiwilliges Wiederholen, Rücktritt 

(1)	Auf	Antrag	können	Schülerinnen	und	Schüler	ein-
mal die Jahrgangsstufe 11 oder die Jahrgangsstufe 12 
der Berufsoberschule freiwillig wiederholen. 

(2)	Schülerinnen	und	Schüler,	die	eine	dieser	Jahr-
gangsstufen freiwillig wiederholen, aber dabei das Ziel 

der Jahrgangsstufe nicht erreichen, erhalten anstelle des 
Jahreszeugnisses eine Bestätigung über das freiwillige 
Wiederholen und die dabei gezeigten Leistungen mit der 
Bemerkung, dass das Vorrücken auf Grund des früheren 
Jahreszeugnisses gestattet wird. 

(3)	1Auf Antrag entscheidet die Schulleitung bis spä-
testens	15.	Dezember	eines	Schuljahres	über	die	Mög-
lichkeit des einmaligen Rücktritts in die Jahrgangsstu-
fe 11 der Fachoberschule oder in die Jahrgangsstufe 12 
der Berufsoberschule. 2Schülerinnen und Schüler, die in-
nerhalb der ersten sechs schulischen Unterrichtswochen 
zurücktreten,	gelten	 im	Folgejahr	bei	nicht	unterbroche-
nem Schulbesuch in der höheren Jahrgangsstufe nicht 
als Wiederholer. 3Unter der Voraussetzung, dass die Vor-
klasse zuvor noch nicht länger als sechs Unterrichtswo-
chen besucht wurde, gilt Satz 1 für einen Rücktritt in die 
Vorklasse aus der Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule 
oder aus der Jahrgangsstufe 12 der Berufsoberschule bis 
spätestens	zum	Ende	der	 jeweiligen	Probezeit	entspre-
chend. 4Erfolgt der Rücktritt zum Ende der Probezeit, holt 
die Schulleitung eine Empfehlung der Klassenkonferenz 
ein. 5Für einen Rücktritt in den Vorkurs gilt Satz 3 ent-
sprechend;	bei	Vorliegen	eines	wichtigen	Grundes	kann	
der Rücktritt auch dann gestattet werden, wenn der Vor-
kurs zuvor länger als sechs Wochen besucht wurde. 6Bei 
einem Rücktritt erfolgt die Leistungsbewertung auf der 
Grundlage der ab dem Zeitpunkt des Rücktritts anfallen-
den Leistungsnachweise.

§ 25 

Verbot des Wiederholens 

(1)	Ist	das	Wiederholen	nach	Art.	53	Abs.	3	BayEUG	
oder wegen Überschreitung der Höchstausbildungsdauer 
nicht zulässig, wird dies im Jahreszeugnis vermerkt. 

(2)	1Die Vorklasse darf nur wiederholt werden, wenn 
kein mittlerer Schulabschluss vorliegt. 2Der Vorkurs darf 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wiederholt 
werden. 

Kapitel 3 

Zeugnisse

§ 26 

Zeugnisse, Bescheinigung über den Schulbesuch

(1)	 1Über die erzielten Leistungen werden am Ende 
des	ersten	Schulhalbjahres	Zwischenzeugnisse	und	am	
letzten	 Unterrichtstag	 des	 Schuljahres	 Jahreszeugnis-
se ausgestellt. 2In der Teilzeitform der Berufsoberschu-
le werden Zwischenzeugnisse am letzten Unterrichtstag 
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der Jahrgangsstufen 12/1 und 13/1 ausgestellt. 3Im Vor-
kurs der Berufsoberschule wird kein Zwischenzeugnis 
ausgestellt. 4Über den Besuch des Vorkurses der Fach-
oberschule und die erzielten Leistungen wird eine Be-
scheinigung ausgestellt. 5Das Zwischenzeugnis enthält 
die	 Halbjahresergebnisse	 gemäß	 §	 21	Abs.	 1	 sowie	 in	
Jahrgangsstufe	11	das	Halbjahresergebnis	der	fachprak-
tischen Ausbildung. 6Das	Jahreszeugnis	enthält	für	jedes	
Fach 

1. die	Halbjahresergebnisse	gemäß	§	21	Abs.	1	des	be-
treffenden	Schuljahres	nach	Punkten,	

2. die	 Jahrespunktzahl	 und	 Jahresnote	 gemäß	 §	 21	
Abs. 3 und

3. in	 Abhängigkeit	 von	 der	 jeweiligen	 Jahrgangsstufe	
das Gesamtergebnis der fachpraktischen Ausbil-
dung, des Fachreferats oder des Seminars.

7Das Thema der Seminararbeit ist zumindest in Kurzform 
auszuweisen.

(2)	 1Im Jahreszeugnis wird die Entscheidung über 
das Vorrücken vermerkt. 2Bemerkungen nach Art. 52 Abs. 
3 Satz 3 BayEUG werden in die Zeugnisse nicht aufge-
nommen. 3Über besondere Leistungen in der Schule und 
der fachpraktischen Ausbildung kann die Schule ein Zer-
tifikat	erstellen.	

(3)	 Waren	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 gemäß	 §	 20	
Abs.	 3	 BaySchO	 während	 des	 Beurteilungszeitraums	
ganz oder teilweise von der Teilnahme am Unterricht be-
freit oder mussten sie auf Grund schulärztlichen Zeug-
nisses keine Leistungsnachweise erbringen, so erhalten 
sie anstelle einer Bewertung eine entsprechende Bemer-
kung. 

(4)	1Das Zeugnis wird von der Klassenkonferenz fest-
gesetzt. 2Wenn das vorsitzende Mitglied der Klassenkon-
ferenz oder ein Drittel ihrer Mitglieder dies beantragt oder 
die Schulleitung dies aus besonderen Gründen für erfor-
derlich hält, entscheidet die Lehrerkonferenz. 

(5)	 1Bei	minderjährigen	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
bestätigt ein Erziehungsberechtigter durch Unterschrift, 
dass er vom Zwischenzeugnis Kenntnis genommen hat. 
2Das unterschriebene Zeugnis ist der Klassenleiterin oder 
dem Klassenleiter zur Einsicht vorzulegen. 3Wenn es die 
Leistungen	 im	 ersten	 Schulhalbjahr	 fraglich	 erscheinen	
lassen, ob das Ziel der Jahrgangsstufe erreicht wird, wird 
die Gefährdung in einem gesonderten Schreiben mitge-
teilt;	besteht	die	Gefahr,	dass	die	Jahrgangsstufe	gemäß	
Art. 53 Abs. 3 BayEUG oder wegen Überschreitens der 
Höchstausbildungsdauer nicht mehr wiederholt werden 
darf, wird darauf besonders hingewiesen.

(6)	 1Verlassen Schülerinnen oder Schüler wäh-
rend	 des	 Schuljahres	 oder	 während	 des	 Ausbildungs-

abschnitts 3/2 des DBFH-Bildungsgangs die Schule, 
erhalten sie eine Bescheinigung über die Dauer des 
Schulbesuchs und gegebenenfalls der fachpraktischen 
Ausbildung. 2Wurde	 das	 laufende	 Schulhalbjahr	 länger	
als sechs schulische Unterrichtswochen besucht, werden 
auf Antrag ergänzend zum letzten Zeugnis die darin er-
zielten Leistungen bescheinigt.

Teil 5 

Prüfungen 

Kapitel 1 

Abschlussprüfungen für Schüler  
öffentlicher und staatlich anerkannter  

Beruflicher Oberschulen

§ 27 

Abschlusszeugnisse 

(1)	1Das Abschlusszeugnis der Fachoberschule und 
das Zeugnis der Fachhochschulreife der Berufsoberschu-
le enthalten

1. alle	 für	 das	Abschlussergebnis	 gemäß	§	35	 zu	be-
achtenden Leistungen sowie 

2. für	 jedes	 Fach	 die	 weiteren	 Halbjahresergebnisse	
gemäß	§	35	Abs.	5	bis	8.	

2Das Abschlusszeugnis enthält weiterhin die Gesamt-
ergebnisse	 sowie	 die	 Durchschnittsnote	 gemäß	Abs.	 3.	
3Halbjahresergebnisse,	die	in	das	Abschlussergebnis	nicht	
eingebracht wurden, werden besonders gekennzeichnet. 
4§	26	Abs.	1	Satz	5	gilt	entsprechend.	5Liegen in den Fäl-
len	 des	 §	 24	Abs.	 3	Satz	 1	 keine	Halbjahresergebnisse	
des	ersten	Halbjahres	der	wiederholt	durchlaufenen	Jahr-
gangsstufe	vor,	so	kann	das	Halbjahresergebnis	des	ers-
ten Besuchs dieser Jahrgangsstufe eingebracht werden.

(2)	 1Wurden die notwendigen Kenntnisse in einer 
zweiten	Fremdsprache	gemäß	§	38	Abs.	2	Satz	1	nachge-
wiesen, wird statt eines Zeugnisses der fachgebundenen 
Hochschulreife ein Zeugnis der allgemeinen Hochschul-
reife ausgestellt, das gegebenenfalls eine abweichende 
Durchschnittsnote für die fachgebundene Hochschulreife 
zusätzlich ausweist. 2Wurde	der	Nachweis	gemäß	§	38	
Abs. 2 Satz 2 erbracht, wird ein Zeugnis ausgestellt, das 
in Verbindung mit dem Zeugnis der fachgebundenen 
Hochschulreife als Nachweis der allgemeinen Hochschul-
reife dient. 

(3)	1Die Durchschnittsnote wird auf der Grundlage der 
Punktesumme	der	gemäß	§	35	Abs.	4	bis	8	eingebrach-
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ten	Leistungen	gemäß	Anlage 4 oder Anlage 5	ermittelt;	
Leistungen	gemäß	§	38	Abs.	2	Satz	2	bleiben	unberück-
sichtigt. 2Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach 
dem Komma errechnet. 3Es wird nicht gerundet.

(4)	Schülerinnen	und	Schüler,	die	sich	der	Abschluss-
prüfung ohne Erfolg unterzogen haben, erhalten ein Jah-
reszeugnis, das die Ergebnisse ohne Einbeziehung der 
Abschlussprüfung, eine Bemerkung über die erfolglose 
Teilnahme an der Abschlussprüfung und einen Hinweis 
enthält,	 ob	 die	Abschlussprüfung	gemäß	Art.	 54	Abs.	 5	
Satz 1 BayEUG noch einmal wiederholt werden darf oder 
nicht. 

(5)	 Über	 das	Abschlusszeugnis	 und	 über	 das	 Jah-
reszeugnis	 gemäß	Abs.	 4	 beschließt	 der	 Prüfungsaus-
schuss. 

§ 28 

Prüfungsausschuss, Prüfungskommission 

(1)	1Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Ver-
gabe der Fachhochschulreife oder der fachgebundenen 
Hochschulreife und der allgemeinen Hochschulreife sind 
neben dem vorsitzenden Mitglied

1.  der Stellvertreter der Schulleiterin oder des Schullei-
ters, 

2.  die Klassenleiterinnen und Klassenleiter 

a)	 der	Jahrgangsstufe	12	bei	der	Fachabiturprüfung	
und

b)	 der	Jahrgangsstufe	13	bei	der	Abiturprüfung	und	

3.  bis zu drei weitere Lehrkräfte, welche vom vorsitzen-
den Mitglied berufen werden. 

2Soweit dies zur Durchführung der Prüfung erforderlich 
ist, kann das vorsitzende Mitglied mit Zustimmung der 
oder des Ministerialbeauftragten auch Lehrkräfte anderer 
Schulen in den Prüfungsausschuss oder die Prüfungs-
kommissionen berufen oder zur Bewertung schriftlicher 
und praktischer Prüfungsarbeiten heranziehen.

(2)	Das	vorsitzende	Mitglied	

1.  bildet für die mündliche Prüfung Prüfungskommissi-
onen	mit	mindestens	zwei	Prüfern	und	bestimmt	je-
weils eines der Mitglieder zum vorsitzenden Mitglied,

2.  kann in die Prüfungsvorgänge eingreifen und Fragen 
stellen,

3.  erledigt Prüfungsangelegenheiten, soweit diese 
Schulordnung nichts anderes bestimmt. 

(3)	 1Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfa-

cher Mehrheit und in Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln der Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. 3Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. 4Ist das vorsitzende Mitglied der 
Auffassung, dass ein Beschluss gegen Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften	 verstößt,	 muss	 es	 den	 Beschluss	
beanstanden, den Vollzug aussetzen und die Entschei-
dung der oder des Ministerialbeauftragten herbeiführen. 

(4)	 1Die Prüfungskommissionen entscheiden in An-
wesenheit von mindestens zwei Mitgliedern. 2Im Übrigen 
gilt Abs. 3 entsprechend. 

(5)	 1Das	Staatsministerium	kann	für	 jede	öffentliche	
oder staatlich anerkannte Schule eine Ministerialkommis-
särin oder einen Ministerialkommissär als vorsitzendes 
Mitglied des Prüfungsausschusses bestellen. 2Das vorsit-
zende Mitglied kann

1.		die	Halbjahresergebnisse	 sowie	 die	 Bewertung	 der	
von den Schülerinnen und Schülern während des 
Schuljahres	erbrachten	schriftlichen	und	praktischen	
Leistungsnachweise	 einschließlich	 der	 fachprakti-
schen Ausbildung und der schriftlichen und prakti-
schen Prüfungsarbeiten überprüfen und 

2. nach Anhörung des Prüfungsausschusses die Be-
wertung der schriftlichen und praktischen Prüfungs-
arbeiten ändern.

3Änderungen der Bewertung werden auf der Arbeit und 
in der Niederschrift über die Abschlussprüfung vermerkt. 
4Eine Genehmigung des oder der Ministerialbeauftragten 
nach Abs. 1 Satz 2 ist nicht erforderlich. 

(6)	Kommt	ein	Ausschluss	eines	Mitglieds	des	Prü-
fungsausschusses oder der Prüfungskommission nach 
den Art. 20 und 21 BayVwVfG in Betracht, so ist dies spä-
testens bis zum Unterrichtsbeginn des der Prüfung vor-
ausgehenden Jahres der oder dem Ministerialbeauftrag-
ten zu melden, die oder der eine Sonderregelung trifft.

§ 29 

Niederschrift 

1Über Verlauf und Ergebnis der Prüfung ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. 2Für den Prüfungsausschuss und 
die Prüfungskommissionen bestimmen die vorsitzenden 
Mitglieder	 je	 ein	 Mitglied	 zur	 Schriftführung.	 3Die Nie-
derschrift wird von dem vorsitzenden Mitglied und der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer unterzeichnet. 4Der 
Niederschrift wird ein Verzeichnis beigegeben, das die 
von	jeder	Schülerin	und	jedem	Schüler	erreichten,	zu	be-
achtenden	Halbjahresergebnisse,	die	in	den	schriftlichen,	
mündlichen und praktischen Prüfungen erzielten Punkt-
zahlen	 einschließlich	 der	 Prüfungsergebnisse	 und	 der	
Gesamtergebnisse enthält und angibt, ob die Abschluss-
prüfung bestanden wurde.
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§ 30 

Fachabiturprüfung, Abiturprüfung 

(1)	1Der Fachabiturprüfung haben sich die Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 der Fachober-
schule und des Ausbildungsabschnitts 3/2 des DBFH-
Bildungsgangs zu unterziehen. 2Die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 12 der Berufsoberschule 
können daran teilnehmen, sofern sie spätestens bis zum 
1. März ihre Teilnahme an der Prüfung schriftlich erklären. 

(2)	 Der	Abiturprüfung	 haben	 sich	 die	 Schülerinnen	
und Schüler der Jahrgangsstufe 13 zu unterziehen. 

§ 31 

Teilnahme an der Abschlussprüfung 

(1)	Vor	Beginn	der	Abschlussprüfung	setzt	die	Klas-
senkonferenz	 die	 Halbjahresergebnisse	 des	 laufenden	
Schulhalbjahres	fest.	

(2)	 1Eine Teilnahme an der schriftlichen und prakti-
schen Abschlussprüfung ist ausgeschlossen, wenn

1.  auf	Grund	der	Leistungsbewertung	nach	§	19	Abs.	4	
ein	Halbjahresergebnis	mit	0	Punkten	vorliegt,	

2.  auf Grund der bisher erbrachten Leistungen der an-
gestrebte Schulabschluss nicht mehr erreicht werden 
kann oder

3.  mehr	als	fünf	Unterrichtstage	im	jeweiligen	Schuljahr	
ohne ausreichende Entschuldigung versäumt wur-
den.

2Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	 gemäß	 Satz	 1	 von	 der	
Prüfungsteilnahme ausgeschlossen sind und die Jahr-
gangsstufe nicht mehr wiederholen dürfen, können auf 
Empfehlung der Klassenkonferenz aus der Schule ent-
lassen werden. 

(3)	1Für Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangs-
stufe 12 der Fachoberschule oder die Jahrgangsstufe 13 
länger als sechs Wochen besucht haben und ausgetre-
ten sind, ohne an der Abschlussprüfung teilgenommen zu 
haben, gilt die Abschlussprüfung als abgelegt und nicht 
bestanden. 2Gleiches gilt bei Ausschluss von der Prüfung 
gemäß	Abs.	2.

§ 32 

Schriftliche und praktische Abschlussprüfung 

(1)	 1Die schriftliche Abschlussprüfung erstreckt sich 
auf den gesamten Unterrichtsstoff der Fächer Deutsch, 

Englisch	und	Mathematik	sowie	des	Profilfachs	1	der	je-
weiligen	Ausbildungsrichtung	gemäß	Anlage	1.	 2Im Pro-
filfach	1	der	Ausbildungsrichtung	Gestaltung	enthält	 die	
Prüfung theoretische und praktische Anteile.

(2)	1Die Aufgaben werden vom Staatsministerium er-
stellt. 2Bei mehreren zur Wahl gestellten Aufgaben trifft 
das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses im 
Benehmen mit den fachlich zuständigen Lehrkräften am 
Prüfungstag die Auswahl. 3Bei Parallelklassen können 
verschiedene Aufgaben gewählt werden. 

§ 33 

Mündliche Abschlussprüfung 

(1)	 1Im	 Fach	 Englisch	 findet	 eine	 verpflichtende	
mündliche Prüfung statt. 2Jede	Schülerin	und	jeder	Schü-
ler kann sich auf schriftlichen Antrag, der dem vorsitzen-
den Mitglied des Prüfungsausschusses bis zu einem von 
ihm festgelegten Termin zugehen muss, in höchstens 
zwei weiteren Fächern der schriftlichen oder praktischen 
Prüfung einer mündlichen Prüfung unterziehen. 3Die Er-
gebnisse der schriftlichen Prüfung sind den Schülerinnen 
und Schülern mindestens einen Tag vor diesem Termin 
bekannt zu geben.

(2)	Steht	fest,	dass	die	Abschlussprüfung	nicht	mehr	
mit Erfolg abgelegt werden kann, so wird von mündlichen 
Prüfungen abgesehen. 

(3)	 1Die	mündliche	Prüfung	findet	 im	Fach	Englisch	
als	Gruppenprüfung	mit	zwei	bis	sechs	Prüflingen	statt,	
in den anderen Fächern als Einzelprüfung. 2Sie erstreckt 
sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des Fachs. 3Die 
Prüfungszeit	 soll	 für	 jedes	 Fach	 in	 der	 Einzelprüfung	 
20 Minuten betragen, in der Gruppenprüfung fünf Minuten 
je	Prüfling.	

§ 34 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Unterschleif 

(1)	 1Die schriftlichen und praktischen Prüfungsar-
beiten	werden	je	von	zwei	Lehrkräften	bewertet,	die	das	
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses bestimmt. 
2Kommt eine Einigung nicht zustande, wird die Bewer-
tung der Prüfungsleistung vom vorsitzenden Mitglied oder 
von einem durch dieses bestimmten Prüfer festgesetzt. 
3Die	Bewertungen	sind	zu	unterzeichnen;	in	den	Fächern	
Deutsch,	Pädagogik/Psychologie	und	GestaltungPraxis	
sowie bei Abweichungen sind sie kurz zu begründen. 4Die 
Leistungen in der mündlichen Prüfung bewertet die zu-
ständige Prüfungskommission.

(2)	 1Bedienen sich Schülerinnen und Schüler uner-
laubter	 Hilfe	 oder	 machen	 sie	 den	 Versuch	 dazu	 (Un-
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terschleif),	 wird	 die	Arbeit	mit	 0	Punkten	 bewertet.	 2Als 
Versuch gilt auch die Bereithaltung nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 3Ebenso kann ver-
fahren werden, wenn die Handlungen zu fremdem Vorteil 
unternommen werden. 4In schweren Fällen ist die Prü-
fung als nicht bestanden zu erklären. 5Ein bereits ausge-
gebenes unrichtiges Abschlusszeugnis ist einzuziehen.

(3)	Die	Entscheidungen	im	Rahmen	des	Abs.	2	trifft	
der Prüfungsausschuss.

§ 35 

Festsetzung des Prüfungs- und  
Abschlussergebnisses

(1)	Nach	Abschluss	der	mündlichen	Prüfungen	setzt	
der Prüfungsausschuss spätestens zu dem vom Staats-
ministerium festgelegten Zeugnistermin die Prüfungs-
ergebnisse und die Gesamtergebnisse sowie das Ab-
schlussergebnis fest und entscheidet über das Bestehen 
der Abschlussprüfung. 

(2)	 Die	 Punktzahl	 des	 Prüfungsergebnisses	 eines	
Fachs ergibt sich aus dem Durchschnitt der zweifachen 
Punktzahl der schriftlichen oder praktischen Prüfung und 
der einfachen Punktzahl der mündlichen Prüfung, der ge-
mäß	§	19	Abs.	6	gerundet	wird.

(3)	 1Für	 jedes	 Fach	 einschließlich	 der	 fachprakti-
schen Ausbildung wird ein Gesamtergebnis gebildet, 
indem	 die	 Punktzahlen	 der	 gemäß	Abs.	 4	 bis	 8	 einge-
brachten	Ergebnisse	aus	dem	jeweiligen	Fach	zu	einem	
Durchschnittswert verrechnet werden. 2Dabei zählen die 
eingebrachten	 Halbjahresergebnisse	 jeweils	 einfach.	
3Das Prüfungsergebnis zählt bei der Fachabiturprüfung 
an	der	Fachoberschule	mit	Ausnahme	der	Fälle	gemäß	
Abs. 5 Satz 2 dreifach, sonst zweifach. 4§	19	Abs.	6	gilt	
entsprechend. 5Dem	Punktwert	wird	gemäß	§	19	Abs.	1	
Satz 2 eine Note zugeordnet. 6Abweichend von Satz 1 
wird das Gesamtergebnis für die nicht einbringungsfähi-
gen	Fächer	aus	den	beiden	Halbjahresergebnissen	des	
jeweiligen	Schuljahres,	für	das	Fachreferat	aus	der	hier-
für	 vergebenen	Punktzahl	 und	 für	 das	 Seminar	 gemäß	
§	17	Abs.	2	ermittelt.

(4)	 1Die Schülerinnen und Schüler erklären spätes-
tens am letzten Unterrichtstag vor Beginn der Abschluss-
prüfung,	 welche	 Halbjahresergebnisse	 in	 die	 Gesamt-
ergebnisse sowie in das Abschlussergebnis eingehen 
sollen. 2Hierzu	werden	 ihnen	 alle	Halbjahresergebnisse	
nach	 §	 35	 rechtzeitig	mitgeteilt.	 3Je	Pflicht	 oder	Wahl-
pflichtfach	 darf	 nur	 ein	 Halbjahresergebnis	 unberück-
sichtigt bleiben. 4Nicht eingebracht werden können 
Halbjahresergebnisse	 aus	 dem	 Fach	 Sport	 und	 den	
Wahlpflichtfächern,	die	gemäß	Anlage	1	ausgeschlossen	
sind.

(5)	1Bei der Fachabiturprüfung an der Fachoberschu-
le gehen in das Abschlussergebnis ein:

1.		die	 verdreifachten	 Prüfungsergebnisse	 gemäß	
Abs. 2,

2.		die	 Halbjahresergebnisse	 in	 der	 fachpraktischen	
Ausbildung,

3.  das Ergebnis des Fachreferats und

4.		25	 weitere	 Halbjahresergebnisse	 aus	 den	 Halbjah-
ren 11/2, 12/1 und 12/2 sowie in Fächern, die mit der 
Jahrgangsstufe 11 enden, zusätzlich aus dem Halb-
jahr	11/1.

2Für Schülerinnen und Schüler, die

1.	 gemäß	§	9	Abs.	2	übergetreten	sind,

2.	 keine	 Halbjahresergebnisse	 der	 Jahrgangsstufe	 11	
vorweisen können oder

3.	 gemäß	§	37	Abs.	1	Satz	2	wiederholen,

gilt Abs. 6. 3In den Fällen von Satz 2 Nr. 1 und 2 wird in 
das Zeugnis der Fachhochschulreife eine Bemerkung ge-
mäß	§	42	Abs.	3	Satz	2	aufgenommen.

(6)	 Bei	 der	 Fachabiturprüfung	 an	 der	 Berufsober-
schule gehen in das Abschlussergebnis ein:

1.		die	verdoppelten	Prüfungsergebnisse	gemäß	Abs.	2,

2.  das Ergebnis des Fachreferats und

3.		17	weitere	Halbjahresergebnisse	aus	den	Halbjahren	
12/1 und 12/2.

(7)	1Bei der Abiturprüfung gehen in das Abschlusser-
gebnis ein:

1.		die	verdoppelten	Prüfungsergebnisse	gemäß	Abs.	2,

2.  die verdoppelte Punktzahl des Seminars und 

3.		16	weitere	Halbjahresergebnisse	aus	den	Halbjahren	
13/1 und 13/2, darunter, wenn die allgemeine Hoch-
schulreife	nach	§	38	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	oder	Nr.	2	
zuerkannt	werden	 soll,	 beide	Halbjahresergebnisse	
des	Pflicht	oder	Wahlpflichtunterrichts	in	der	zweiten	
Fremdsprache.

2Liegen	 im	Falle	von	§	38	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	nur	zwei	
Halbjahresergebnisse	der	Jahrgangsstufe	12	vor,	werden	
diese zusätzlich eingebracht. 3Im	Falle	des	§	38	Abs.	2	
Satz 1 Nr. 3 wird die verdoppelte Punktzahl zusätzlich 
eingebracht. 
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(8)	Für	den	DBFHBildungsgang	gilt	Abs.	6	mit	der	
Maßgabe,	dass	als	Halbjahresergebnisse	 im	Sinne	von	
Nr. 3 gelten:

1.  für	jedes	Pflichtfach	des	allgemein	bildenden	Unter-
richts sowie für die Fächer Betriebswirtschaftslehre 
mit Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre und In-
formatik die Ergebnisse, die sich aus dem auf eine 
ganze	Note	gerundeten	Durchschnitt	der	 im	 jeweili-
gen Fach in den Ausbildungsabschnitten 2 und 3/1 
erbrachten Leistungen ergeben,

2.  für	 jedes	 Pflichtfach	 des	Ausbildungsabschnitts	 3/2 
die	 Halbjahresergebnisse	 gemäß	 §	 21,	 wobei	 die	
Halbjahresergebnisse	aus	Fächern,	die	gemäß	Anla-
ge 2 mit sechs oder mehr Wochenstunden unterrich-
tet werden, zweifach eingebracht werden können.

(9)	1Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. höchstens zwei Prüfungsergebnisse und höchstens 
zwei Gesamtergebnisse mit weniger als 4 Punkten 
erzielt werden und

2. die Punktesumme aus den eingebrachten Ergebnis-
sen 

a)	 bei genau einem Gesamtergebnis mit weniger 
als 4 Punkten 

aa)	 gemäß	Abs.	5	Satz	1	mindestens	200	Punk-
te,

bb)	 gemäß	 Abs.	 7	 Satz	 2	 und	 3	 mindestens	
140 Punkte und

cc)	 im Übrigen mindestens 130 Punkte und 

b)	 bei zwei Gesamtergebnissen mit weniger als 
4 Punkten 

aa)		gemäß	Abs.	5	Satz	1	mindestens	240	Punk-
te,

bb)		gemäß	 Abs.	 7	 Satz	 2	 und	 3	 mindestens	
168 Punkte,

cc)	 im Übrigen mindestens 156 Punkte

beträgt. 

2Im Rahmen von Satz 1 Nr. 1 zählen Ergebnisse mit  
0 Punkten zweifach. 3Bei der Abiturprüfung dürfen in kei-
nem Prüfungsergebnis 0 Punkte vorliegen.

§ 36 

Verhinderung der Teilnahme und Nachholung 

(1)	 1Wird eine Prüfung versäumt, werden 0 Punkte 
erteilt, es sei denn, das Versäumnis ist nicht zu vertreten. 
2Dies gilt auch in den Fällen der freiwilligen mündlichen 
Prüfung, es sei denn, dem vorsitzenden Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder der zuständigen Prüfungskom-
mission geht vor dem angesetzten Prüfungstermin eine 
schriftliche Rücktrittserklärung zu.

(2)	Gesundheitliche	Gründe	der	Schülerin	oder	des	
Schülers, denen zufolge die Leistung nicht gewertet wer-
den soll, können nach Beginn der Prüfung in der Regel 
nicht geltend gemacht werden.

(3)	1Schülerinnen und Schüler, die an der Abschluss-
prüfung in allen oder einzelnen Fächern infolge eines von 
ihnen nicht zu vertretenden Grundes nicht teilnehmen 
konnten, können die Abschlussprüfung oder die nicht ab-
gelegten Teile der Prüfung mit Genehmigung der Minis-
terialbeauftragten nachholen. 2Die schriftlichen und prak-
tischen Aufgaben stellt das Staatsministerium. 3Die oder 
der Ministerialbeauftragte legt den Nachtermin und die 
Schule	fest,	an	der	die	Prüfung	nachgeholt	wird;	sie	oder	
er	entscheidet	auch,	ob	die	nachzuholende	verpflichten-
de mündliche Prüfung im Fach Englisch als Gruppen- 
oder Einzelprüfung durchgeführt wird. 4Der Nachtermin 
muss spätestens sechs Monate nach dem Zeugnistermin 
gemäß	§	35	Abs.	1	abgeschlossen	werden.

§ 37 

Wiederholung 

(1)	 1Auf Antrag kann Schülerinnen und Schülern 
öffentlicher	 und	 staatlich	 anerkannter	 Beruflicher	 Ober-
schulen, die die Abschlussprüfung bei erstmaliger Able-
gung bestanden haben, durch die Schulleitung gestat-
tet werden, die Abschlussprüfung einmal zum nächsten 
Prüfungstermin zu wiederholen. 2Zu diesem Zweck kann 
auch die Wiederholung der Jahrgangsstufe 12 oder 13 
der Fachoberschule oder der Jahrgangsstufe 13 der 
Berufsoberschule gestattet werden, wenn dadurch die 
Höchstausbildungsdauer nicht überschritten wird. 3Für 
DBFHAbsolventen	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	sie	
dazu die Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule oder Be-
rufsoberschule durchlaufen können. 

(2)	 Genehmigungen	 gemäß	Art.	 54	Abs.	 5	 Satz	 2	
BayEUG erteilen die Ministerialbeauftragten. 

Kapitel 2 

Allgemeine Hochschulreife 

§ 38 

Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 
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(1)	 Die	 allgemeine	 Hochschulreife	 kann	 von	 Schü-
lerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 13 oder von 
Bewerberinnen und Bewerbern mit der fachgebundenen 
Hochschulreife erworben werden.

(2)	1Der Nachweis der notwendigen Kenntnisse in ei-
ner zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife kann erbracht werden durch mindestens 
die Jahrespunktzahl 4

1.  in	Jahrgangsstufe	13	des	Pflicht	oder	Wahlpflichtun-
terrichts in einer zweiten Fremdsprache zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife, der im Umfang von 
insgesamt	mindestens	acht	Wochenstunden	gemäß	
Stundentafel erteilt wurde, 

2.  im	Wahlpflichtunterricht,	aufbauend	auf	Vorkenntnis-
sen mindestens der Niveaustufe B 1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, 
oder

3. in der Ergänzungsprüfung in einer zweiten Fremd-
sprache	gemäß	Stundentafel.

2Soweit keine Leistungen nach Satz 1 nachgewiesen 
werden können, kann der Nachweis auch erbracht wer-
den durch mindestens die Note 4

1.  im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Schule in ei-
ner zweiten oder weiteren Fremdsprache mit mindes-
tens	vierjährigem	vorrückungserheblichen	Unterricht,	

2.  beim	 Erwerb	 eines	 schulischen	 Zertifikats	 auf	 glei-
chem	 Niveau	 im	 Rahmen	 der	 beruflichen	 Bildung	
oder 

3.  in einem vom Staatsministerium als gleichwertig an-
erkannten Zeugnis, sofern kein Nachweis nach Nr. 1 
oder Nr. 2 vorliegt.

§ 39

Ergänzungsprüfung

(1)	1Zur	Ergänzungsprüfung	nach	§	38	Abs.	2	Satz	1	
Nr. 3 wird zugelassen, wer 

1. im	laufenden	Kalenderjahr	keinen	Pflicht	oder	Wahl-
pflichtunterricht	 in	 der	 betreffenden	 Fremdsprache	
besucht oder vorher erfolgreich besucht hat,

2.  sich	spätestens	bis	zum	1.	März	bei	einer	Beruflichen	
Oberschule	zur	Ergänzungsprüfung	angemeldet	hat	
und 

3.  gleichzeitig die Abschlussprüfung zum Erwerb der 
fachgebundenen	Hochschulreife	 an	der	Beruflichen	

Oberschule	 ablegt	 oder	 vorher	 erfolgreich	 abgelegt	
hat.

2Wer im Unterricht in einer zweiten Fremdsprache we-
niger als 4 Punkte erreicht hat, kann nur einmal an der 
Ergänzungsprüfung teilnehmen. 3Wer in der Ergänzungs-
prüfung weniger als 4 Punkte erreicht hat, kann sie ein-
mal wiederholen. 

(2)	Die	Ministerialbeauftragten	bestimmen	die	Schu-
len, an denen die Ergänzungsprüfung abgenommen wird, 
und weisen die Bewerberinnen und Bewerber diesen 
Schulen zu. 

(3)	Absolventinnen	und	Absolventen	der	Beruflichen	
Oberschule	 kann	zur	Vorbereitung	auf	die	Ergänzungs-
prüfung	widerruflich	die	Teilnahme	am	Unterricht	 in	 der	
zweiten Fremdsprache gastweise gestattet werden.
 

(4)	 1Die Ergänzungsprüfung umfasst einen schriftli-
chen und einen mündlichen Teil. 2Für das Prüfungsergeb-
nis	gilt	§	35	Abs.	2	entsprechend;	die	Note	wird	gemäß	
§	19	Abs.	1	Satz	2	zugeordnet.	

(5)	1Wer die notwendigen Kenntnisse in einer zweiten 
Fremdsprache nachweist, aber die gleichzeitig abgeleg-
te Abschlussprüfung zum Erwerb der fachgebundenen 
Hochschulreife nicht besteht, erhält erst ein Zeugnis, 
wenn die Abschlussprüfung zum Erwerb der fachgebun-
denen Hochschulreife zu einem späteren Termin erfolg-
reich abgelegt wird. 2Bis dahin wird eine Bescheinigung 
über die erbrachten Leistungen ausgestellt. 

(6)	1Die	§§	29,	32,	33	Abs.	2	und	3,	§§	34,	36	und	37	
gelten entsprechend. 2Eine Ministerialkommissärin oder 
ein	Ministerialkommissär	kann	ausschließlich	für	die	Er-
gänzungsprüfung bestellt werden. 

Kapitel 3

Abschlussprüfungen für andere Bewerber

§ 40 

Zulassung 

(1)	Bewerberinnen	und	Bewerber,	die	keiner	Beruf-
lichen	Oberschule	angehören	oder	an	der	von	ihnen	be-
suchten Schule die Abschlussprüfung nicht ablegen kön-
nen, können als andere Bewerberinnen und Bewerber 
zum Erwerb der Fachhochschulreife, der fachgebunde-
nen oder der allgemeinen Hochschulreife zur Abschluss-
prüfung	an	einer	öffentlichen	Beruflichen	Oberschule	zu-
gelassen werden. 

(2)	1Die Zulassung ist spätestens bis zum 1. März un-
ter Angabe der Ausbildungsrichtung bei der Schule zu be-
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antragen, an der die Prüfung abgelegt werden soll. 2Über 
die Zulassung wird schriftlich entschieden. 3Dem Antrag 
sind	neben	den	Unterlagen	gemäß	§	2	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	
und 2 beizufügen: 

1. das Abschluss- oder Austrittszeugnis der zuletzt 
besuchten öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Schule	im	Original	oder	in	beglaubigter	Abschrift,	

2. eine Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich die Be-
werberin oder der Bewerber in den einzelnen Fä-
chern vorbereitet und welche Lehrbücher sie oder 
er dabei benutzt hat, oder die Vorlage der Teilnah-
mebescheinigung	des	an	der	Staatlichen	Beruflichen	
Oberschule	 Erlangen	 eingerichteten	 Lehrgangs	 zur	
Vorbereitung auf die Fachabiturprüfung und

3. die	 verbindliche	 Erklärung	 über	 das	 gemäß	 §	 41	
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b gewählte Prüfungsfach 
und	 etwaige	 weitere	 Prüfungsfächer	 gemäß	 §	 41	
Abs. 5.

4§	2	Abs.	1	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.

(3)	1Neben	den	Voraussetzungen	gemäß	Abs.	2	be-
darf es zusätzlich für die Zulassung

1. an einer Fachoberschule des Nachweises einer be-
ruflichen	Vorbildung	nach	§	6	Abs.	2	und	3	oder	einer	
einschlägigen fachpraktischen Ausbildung, die an 
einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Fach-
oberschule durchlaufen wurde und den Vorausset-
zungen	des	§	22	Abs.	1	Nr.	1	oder	§	9	Abs.	2	Satz	2	
genügt;	dies	gilt	bei	der	Fachabiturprüfung	nicht	 für	
Bewerberinnen und Bewerber, die mindestens die 
Jahrgangsstufe 12 eines öffentlichen oder staatlich 
anerkannten	 neunjährigen	 Gymnasiums	 oder	 min-
destens die Jahrgangsstufe 11 eines öffentlichen 
oder	 staatlich	 anerkannten	 achtjährigen	 Gymnasi-
ums besuchen oder durchlaufen haben,

2. an einer Berufsoberschule des Nachweises der not-
wendigen	 und	 entsprechenden	 beruflichen	 Vorbil-
dung	gemäß	§	6	Abs.	2	und	3.	

2Für die Zulassung zur Abiturprüfung an der Fachober-
schule ist zusätzlich die Fachhochschulreife durch ein 
Zeugnis einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Fachoberschule der entsprechenden Ausbildungsrich-
tung mit einer Durchschnittsnote von 3,0 oder besser 
nachzuweisen. 

(4)	1Die Zulassung zur Abiturprüfung ist zu versagen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

1. die Nachweise nach den Abs. 2 und 3 nicht erbringt, 

2. eine allgemeine Hochschulreife oder eine ihrer oder 
seiner Berufsausbildung entsprechende fachgebun-

dene Hochschulreife erworben hat, es sei denn, die 
Prüfung	soll	in	entsprechender	Anwendung	von	§	37	
Abs. 1 Satz 1 wiederholt werden,

3. sich zweimal ohne Erfolg einer Prüfung zum Erwerb 
der Fachhochschulreife, der fachgebundenen Fach-
hochschulreife oder der fachgebundenen Hochschul-
reife unterzogen hat oder

4.	 im	 betreffenden	 Schuljahr	 länger	 als	 sechs	 schuli-
sche Unterrichtswochen Schülerin oder Schüler einer 
öffentlichen	 oder	 staatlich	 anerkannten	 Beruflichen	
Oberschule	war.	

2Die Zulassung zur Fachabiturprüfung ist zusätzlich zu 
versagen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber 

1. eine nicht nur fachgebundene Fachhochschulreife 
erworben hat, es sei denn, die Prüfung soll in ent-
sprechender	Anwendung	von	§	37	Abs.	1	Satz	1	wie-
derholt werden, 

2. die Jahrgangsstufe 12 oder 13 der Fachoberschule 
oder die Jahrgangsstufe 13 der Berufsoberschule be-
reits zweimal ohne Erfolg besucht hat.

3§	3	Abs.	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

(5)	 Die	Ministerialbeauftragten	 können	 Bewerberin-
nen	und	Bewerber	einer	anderen	öffentlichen	Beruflichen	
Oberschule	zuweisen,	wenn	die	Zahl	anderer	Bewerbe-
rinnen und Bewerber die Schule unzumutbar belasten 
würde. 

§ 41 

Prüfungsgegenstände und Prüfungsverfahren 

(1)	Die	Prüfung	 für	andere	Bewerberinnen	und	Be-
werber	 findet	 gleichzeitig	 mit	 der	 Abschlussprüfung	 für	
Schülerinnen und Schüler statt. 

(2)	1Die Bewerberinnen und Bewerber haben folgen-
de Prüfungsleistungen zu erbringen:

1.  dieselben Prüfungsleistungen wie die Schülerinnen 
und	Schüler	der	öffentlichen	Beruflichen	Oberschu-
len und

2. weitere mündliche Prüfungen

a)	 in	dem	Profilfach	2	der	 jeweiligen	Ausbildungs-
richtung, in der Ausbildungsrichtung Gesundheit 
im Fach Biologie, 

b)	 in	einem	weiteren	von	 ihnen	gewählten	Pflicht-
fach	 der	 jeweiligen	Ausbildungsrichtung,	 wobei	
Wahlpflichtfächer	 und	 das	 Fach	 Sport	 nicht	 in	
Betracht kommen,
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c)	 für	das	Fachabitur	 im	Fach	Sozialkunde	und	 in	
dem	 jeweiligen	Profilfach	3	aus	der	Jahrgangs-
stufe 12 und

d)	 für	 das	Abitur	 im	Fach	Geschichte/Sozialkunde	
und	in	dem	jeweiligen	Profilfach	3	aus	der	Jahr-
gangsstufe 13. 

2Wird im Rahmen der Abiturprüfung die Ergänzungsprü-
fung in der zweiten Fremdsprache abgelegt, ersetzt sie 
in der Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft die 
Prüfung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, in den anderen Aus-
bildungsrichtungen auf Antrag der Bewerberin oder des 
Bewerbers die Prüfung nach Satz 1 Nr. 2 Buchst. b. 3Für 
die fachgebundene Hochschulreife wird im Rahmen der 
Prüfungsleistungen nach Satz 2 nur der mündliche Prü-
fungsteil herangezogen.

(3)	Prüfungsgrundlage	sind

1.  für die Fachabiturprüfung die Lehrpläne der Jahr-
gangsstufen 11 und 12 der Fachoberschule, im Pro-
filfach	3	nur	der	Lehrplan	der	Jahrgangsstufe	12,	

2.  für die Abiturprüfung die Lehrpläne der Jahrgangs-
stufe 13. 

(4)	 1Für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht 
Schülerinnen oder Schüler staatlich genehmigter Beruf-
licher	 Oberschulen	 sind,	 erfolgt	 die	 mündliche	 Prüfung	
im Fach Englisch als Einzelprüfung. 2Auf Anordnung 
des Prüfungsausschusses sowie in höchstens drei Fä-
chern auf schriftlichen Antrag der Bewerberin oder des 
Bewerbers, der dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-
ausschusses bis zu einem von ihm festgesetzten Termin 
zugehen	muss,	finden	in	Fächern,	die	zuvor	ausschließ-
lich schriftlich oder mündlich geprüft wurden, zusätzliche 
Prüfungen	in	der	jeweils	anderen	Prüfungsform	statt.	3Die 
Prüfungszeit für eine mündliche Prüfung soll in einem 
Fach 

1. nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 20 Minuten, 

2. im Übrigen 30 Minuten 

betragen. 4Die Bearbeitungszeit für eine schriftliche Prü-
fung	nach	Satz	2	oder	§	43	Abs.	4	Satz	2	soll	60	Minuten	
betragen. 5Bei den Prüfungen nach Satz 3 soll auch auf 
ein Lerngebiet eingegangen werden, mit dem sich die ge-
nehmigte Schule oder die andere Bewerberin oder der 
andere Bewerber, die oder der keiner Schule angehört, 
besonders gründlich beschäftigt hat. 6Mindestens die 
Hälfte der Prüfungszeit muss den anderen Lernbereichen 
des Lehrplans vorbehalten bleiben.

(5)	 1In	sonstigen	Pflicht	und	Wahlpflichtfächern	der	
jeweiligen	 Ausbildungsrichtung	 können	 sich	 Bewerbe-
rinnen und Bewerber freiwillig einer mündlichen Prüfung 
unterziehen. 2Abs. 4 Satz 2, 3, 5 und 6 gilt entsprechend. 

(6)	Die	§§	27	bis	39	gelten	entsprechend.	

§ 42 

Festsetzung des Prüfungs- und  
Abschlussergebnisses, weitere Regelungen

(1)	 1In	den	Fächern	nach	§	41	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	
wird	 die	 Punktzahl	 des	 Prüfungsergebnisses	 gemäß	
§	35	Abs.	2	ermittelt,	für	die	weiteren	Prüfungsfächer	gilt,	
dass schriftliche und mündliche Prüfung gleich gewichtet 
werden. 2Das	Gesamtergebnis	gemäß	§	35	Abs.	3	ergibt	
sich	 ausschließlich	 aus	 dem	Prüfungsergebnis.	 3In das 
Abschlussergebnis gehen die Punktzahlen der Prüfungs-
fächer 

1.	 nach	§	41	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	in	dreifacher	und	

2.	 nach	§	41	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	in	zweifacher

Gewichtung ein.

(2)	1Die Prüfung ist bestanden, wenn 

1. in höchstens zwei Prüfungsergebnissen und in 
höchstens zwei Gesamtergebnissen weniger als  
4 Punkte erzielt werden und

2. die Punktesumme aus den eingebrachten Ergebnis-
sen 

a)	 bei	 einem	 Gesamtergebnis	 mit	 weniger	 als	 
4 Punkten mindestens 100 Punkte und

b)	 bei	 zwei	 Gesamtergebnissen	 mit	 weniger	 als	 
4 Punkten mindestens 120 Punkte

beträgt.

2§	35	Abs.	9	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.

(3)	1§	27	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	gilt	entsprechend.	
2Wenn eine fachpraktische Ausbildung Voraussetzung 
für die Zulassung zur Fachabiturprüfung ist, wird in das 
Zeugnis der Fachhochschulreife die Bemerkung aufge-
nommen: „Die fachpraktische Ausbildung im Gesamtum-
fang	eines	halben	Schuljahres	wurde	erfolgreich	durch-
laufen.“

(4)	Bewerberinnen	und	Bewerber	nach	§	40	Abs.	3	
Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 erhalten anstelle des Zeugnisses 
der Fachhochschulreife eine Bescheinigung über die be-
standene Fachabiturprüfung nach dem vom Staatsminis-
terium herausgegebenen Muster.

(5)	 1Bewerberinnen und Bewerber, welche die Ab-
schlussprüfung nicht bestanden haben, erhalten auf 
Wunsch eine Bescheinigung hierüber. 2Auf Antrag ent-
scheidet der Prüfungsausschuss darüber, ob die nicht 
bestandene Fachabiturprüfung als bestandene Aufnah-
meprüfung	nach	§	9	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	gewertet	werden	
kann. 
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(6)	 1Treten Bewerberinnen oder Bewerber, die zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung nicht Schülerinnen 
oder	 Schüler	 einer	 staatlich	 genehmigten	 Beruflichen	
Oberschule	waren,	vor	dem	Ende	der	Prüfung	im	dritten	
Fach zurück, gilt die Prüfung als nicht abgelegt. 2Bei ei-
nem Rücktritt nach diesem Zeitpunkt gilt die Prüfung als 
abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Rücktritt 
erfolgt aus Gründen, die die Bewerberinnen oder Bewer-
ber nicht zu vertreten haben.

§ 43

Zusätzliche Regelungen für Schüler  
staatlich genehmigter Ersatzschulen 

(1)	 1Staatlich genehmigte Ersatzschulen sollen An-
träge mehrerer Bewerberinnen und Bewerber, die dort 
gemeinsam unterrichtet werden, gesammelt bei der prü-
fenden öffentlichen Schule einreichen. 2Die Anmeldung 
kann nicht zurückgezogen werden. 3Wird die Prüfung 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht angetreten, gilt 
sie als abgelegt und nicht bestanden.
 

(2)	 1Die Abschlussprüfung ist in den Räumen der 
staatlich genehmigten Ersatzschule abzunehmen, wenn 
diese dafür geeignet sind und die Belange der prüfen-
den Schule es zulassen. 2Das vorsitzende Mitglied des 
Prüfungsausschusses soll Lehrkräfte der Ersatzschule 
bei	der	Auswahl	der	Prüfungsaufgaben	nach	§	32	Abs.	2	
mitwirken lassen. 

(3)	 1In den Prüfungsausschuss soll eine Lehrkraft 
der Ersatzschule mit voller Lehrbefähigung für den Un-
terricht	 an	 Beruflichen	 Oberschulen	 berufen	 werden.	
2Diese und weitere Lehrkräfte mit voller Lehrbefähigung 
oder	endgültiger	Unterrichtsgenehmigung	an	Beruflichen	
Oberschulen	 sollen,	 soweit	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
der Ersatzschule betroffen sind, bei der Korrektur der 
Prüfungsarbeiten sowie bei den mündlichen Prüfungen 
als Mitglied der zuständigen Prüfungskommission nach 
Anweisung des vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsaus-
schusses mitwirken.

(4)	Die	Entscheidung	nach	den	Abs.	2	und	3	trifft	das	
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses. 2Auf An-
trag der prüfenden Schule kann der oder die Ministerial-
beauftragte	in	höchstens	zwei	Fächern	nach	§	41	Abs.	2	
Satz 1 Nr. 2 die mündliche Prüfung durch eine schriftliche 
Prüfung ersetzen. 3§	37	Abs.	1	Satz	2	gilt	entsprechend.

Teil 6 

Schlussbestimmungen

§ 43a 

Übergangsregelung

Für Schülerinnen und Schüler, die sich 

1. im	Schuljahr	2017/18 in der Jahrgangsstufe 12, aus-
genommen Jahrgangsstufe 12/1 der Teilzeitform der 
Berufsoberschule,	 im	 Schuljahr	 2017/18 oder im 
Schuljahr	2018/19 in der Jahrgangsstufe 13, 

2. im	Schuljahr	2017/18 in Ausbildungsabschnitt 3 des 
DBFH-Bildungsgangs oder 

3. im	Schuljahr	2019/20 in der Jahrgangsstufe 13/2 der 
Teilzeitform	der	Berufsoberschule	befinden,	

sind die Regelungen des Teils 5 mit Ausnahme des  
§	43	und	des	Teils	6	sowie	die	Anlagen	1,	2,	3	bis	5	der	
Fachober	und	Berufsoberschulordnung	(FOBOSO)	vom	
28.	August	2008	(GVBl.	S.	590,	906,	BayRS	223671K)	
in der am 12. September 2017 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. 

§ 43b

Änderung der Bayerischen Schulordnung  
und der Fachakademieordnung

(1)	 Die	 Bayerische	 Schulordnung	 (BaySchO)	 vom	 
1.	 Juli	 2016	 (GVBl.	 S.	 164,	 241,	 BayRS	 2230111K)	
wird wie folgt geändert:

1. §	44a	Abs.	2	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Die Angabe „31. Juli 2018“ wird durch die Anga-
be „31. Juli 2019“ ersetzt.

b)	 Nach der Angabe „Buchst. a“ wird die Angabe 
„und d bis f“ eingefügt.

2. In	§	45	Abs.	2	Nr.	2	wird	die	Angabe	„31.	Juli	2018“ 
durch die Angabe „31. Juli 2019“ ersetzt.

(2)	 Die	 Fachakademieordnung	 (FakO)	 vom	 9.	 Mai	
2017	(GVBl.	S.	118,	BayRS	2236914K)	wird	wie	folgt	
geändert:

1. In Anlage 3 Nr. 8.2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§§	20	und	21“	durch	die	Wörter	„§	20	Abs.	2	bis	6	
und	§	21“	ersetzt.

2. In Anlage 9 wird in der letzten Zeile der Tabelle die 
Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt.

§ 44 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 am	 13.	 September	 2017	
in Kraft. 
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(2)	Mit	Ablauf	des	12.	September	2017	tritt	die	Fach-
ober	 und	 Berufsoberschulordnung	 (FOBOSO)	 vom	
28.	August	2008	(GVBl.	S.	590,	906,	BayRS	223671K),	
die	zuletzt	durch	§	20	der	Verordnung	vom	1.	Juli	2016	
(GVBl.	S.	193)	geändert	worden	ist,	außer	Kraft.	

München, den 28. August 2017

Bayerisches Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Dr. Ludwig S p a e n l e , Staatsminister
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Anlage 1 
(zu § 12) 

Stundentafel an der Beruflichen Oberschule 
 
1. Pflichtfächer  
1.1 Allgemeinbildende Fächer an der Fachoberschule 
 

Jahrgangsstufe Vorkurs Vorklasse 11 12 13 
 halbjährig     
Religionslehre1  1  2 1 
Deutsch 2 8 2  4 5 
Englisch 2 8 2 4 5 
Geschichte   2   
Sozialkunde    2  
Geschichte/Sozialkunde  2   2 
Mathematik 2 8 3 4 5 
Sport2    2  

Summe allgemeinbildende Fächer 6 27 9 18 18 
Summe Profilbereich (Buchst. c) - 6 7 12 10 
Wahlpflichtbereich -  13 44 44, 5 

Summe gesamt 6 33 17 34 32 
 bei Wahl der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen 

Hochschulreife 36 34 

Fachpraktische Ausbildung - - 19-206, 7  - - 
 

1.2 Allgemeinbildende Fächer an der Berufsoberschule 
 

Jahrgangsstufe Vorkurs Vorklasse 12 13 
 ganzjährig halbjährig    
Religionslehre1   1 1 1 
Deutsch 2 4 8 5 5 
Englisch 2 4 8 5 5 
Geschichte/Sozialkunde   2 3 2 
Mathematik 2 4 8 5 5 

Summe allgemeinbildende Fächer 6 12 27 19 18 
Summe Profilbereich (Buchst. c) - - 6 13 10 
Wahlpflichtbereich - - - 24 44, 5 

Summe gesamt 6 12 33 34 32 
bei Wahl der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 36 34 

 
1 im Falle des Art. 47 Abs. 1 BayEUG: Ethik 

2  nicht einbringungsfähig (§ 35 Abs. 4) 
3  Förderunterricht 
4 Wegen des geringen Umfangs kann ein weiteres Wahlfach hinzugewählt werden. 
5  Davon 2 Wochenstunden gestaltet als Seminar (§ 17), die im Falle von § 17 Abs. 3 entfallen. 
6  hiervon eine Wochenstunde fachpraktische Anleitung und eine Wochenstunde fachpraktische Vertiefung gemäß Lehrplan 
7  Zeitstunden oder entsprechende Blöcke 
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2. Wahlpflichtfach zweite Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife - vierstündig - 
 
1Als zweite Fremdsprachen zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife können in allen Ausbildungsrichtungen – in 
der Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft als dritte Fremdsprache – die Fächer Latein, Französisch, 
Italienisch, Spanisch und Russisch mit jeweils vier Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 12 und 13 eingerichtet 
werden. 2Zwei der vier Wochenstunden werden im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts erteilt. 3In den Unterricht kann 
nur aufgenommen werden, wer in der entsprechenden Fremdsprache noch nicht über Kenntnisse auf der 
Niveaustufe B1 gemäß dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen verfügt. 4Der Unterricht wird in der 
Jahrgangsstufe 12 nach der Fachabiturprüfung in vollem Umfang weitergeführt (§ 21 Abs. 1 Satz 7). 
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3. Wahlpflichtfächer - zweistündig - 
3.1 Profilvertiefende Wahlpflichtfächer 
 

Fach einbringungs-
fähig Jahre17 profilvertiefend für die Ausbildungsrichtung 

Informatik ja 2 
Technik und Internationale Wirtschaft;  
sonst profilerweiternd;  
nicht in Jahrgangsstufe 12 Wirtschaft und Verwaltung 

Biotechnologie ja 2 Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie  

Wirtschaft Aktuell ja 2 Wirtschaft und Verwaltung  
und Internationale Wirtschaft 

Sozialpsychologie ja 2 Sozialwesen, profilerweiternd für Gesundheit  
Experimentelles 
Gestalten ja 2 Gestaltung 

Spektrum der 
Gesundheit  ja 2 Gesundheit, profilerweiternd für Sozialwesen 

 
3.2 Profilerweiternde Wahlpflichtfächer 
 

Fach einbringungs-
fähig Jahre17 Anmerkungen 

Französisch 
(fortgeführt) ja 2 nicht parallel zu Pflicht- oder Wahlpflichtunterricht in der 

gleichen Sprache Spanisch (fortgeführt) ja 2 

Mathematik Additum  ja 2 in Jahrgangsstufe 12 nur für Nichttechnik wählbar 

Physik Additum (ABU) ja 2 nur in ABU nur in Jahrgangsstufe 13 wählbar 

Aspekte der Physik  ja 2 nicht in Technik und ABU 

Aspekte der Chemie ja 2 nicht in Technik, ABU, Gesundheit, in Sozialwesen nur in 
Jahrgangsstufe 13 wählbar 

Sport nein 2 nicht in Jahrgangsstufe 12 der FOS 

English Book Club ja 1   

Internationale Politik ja 1 besonders geeignet für bilingualen Unterricht 

Aspekte der Biologie  ja 1 nicht in ABU, Sozialwesen und Gesundheit 

Informatik ja 2 nicht in Jahrgangsstufe 12 Wirtschaft und Verwaltung 

Wirtschaft und Recht ja 1 nicht in Wirtschaft und Verwaltung,  
Internationale Wirtschaft und Sozialwesen 

Aspekte der 
Psychologie  ja 1 nicht in Sozialwesen 

Soziologie ja 1 nicht in Sozialwesen 
Gesundheitswirtschaft 
und Recht ja 1 nur in Gesundheit 

Studier- und 
Arbeitstechniken nein 1 nur in Jahrgangsstufe 12 

Kunst nein 1 

Musik nein 1   
International Business 
Studies ja 1 nicht in Internationale Wirtschaft 

Szenisches Gestalten nein 1 Projektarbeit, deren Umfang mindestens 2 Wochenstunden 
entspricht  

 

17 Eintrag „1" in Spalte „Jahre": entweder in Jahrgangsstufe 12 oder in Jahrgangsstufe 13 wählbar;  
Eintrag „2" in Spalte „Jahre": aufsteigend in den Jahrgangsstufen 12 und 13 wählbar  
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Anlage 2 
(zu § 12) 

Stundentafel im Ausbildungsabschnitt 3/2 des DBFH-Bildungsgangs 
 
1. Technische Ausbildungsberufe 
 

Geschichte 2 

Deutsch 6 

Englisch 6 

Mathematik 6 

Mathematik Additum 2 

Physik1 7 

Chemie 3 

Informatik 1 

Summe 33 

 

2. Kaufmännische Ausbildungsberufe 
 

Geschichte 2 

Deutsch 6 

Englisch 6 

Mathematik 6 

Naturwissenschaften 2 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen1 5 

Volkswirtschaftslehre 3 

Informatik 3 

Summe 33 

 
 
1 Profilfach 1 (§ 32 Abs. 1 Satz 1)



477Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2017

 

A
nl

ag
e 

3 
(z

u 
§ 

14
) 

Sc
hu

la
uf

ga
be

n 
pr

o 
Sc

hu
lh

al
bj

ah
r a

n 
de

r B
er

uf
lic

he
n 

O
be

rs
ch

ul
e 

  Fa
ch

 

FOS-Vorkurs 

BOS-Vorkurs (ganzjährig) 

BOS-Vorkurs (halbjährig) 

Vorklasse (FOS und BOS) 

Jahrgangsstufe 11 (FOS) 

Jahrgangsstufe 12 (FOS und BOS) 

Jahrgangsstufe 13 (FOS und BOS) 

DBFH, Ausb.-Abschnitt 3/2 

D
eu

ts
ch

 
1 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

2 

En
gl

is
ch

 
1 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

2 

M
at

he
m

at
ik

 
1 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

2 

P
ro

fil
fa

ch
 1

 
  

  
  

  
1 

1 
1 

2 

P
ro

fil
fa

ch
 2

 
  

  
  

  
  

1 
1 

  

W
ah

lp
fli

ch
tfa

ch
 z

w
ei

te
 F

re
m

ds
pr

ac
he

 z
um

 E
rw

er
b 

de
r a

llg
em

ei
ne

n 
H

oc
hs

ch
ul

re
ife

 
  

  
  

  
  

1 
1 

  

Su
m

m
e 

im
 S

ch
ul

ja
hr

 
3 

6 
6 

12
 

8 
10

  
od

er
 1

2 
10

  
od

er
 1

2 
8 

 



478 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2017

 

Anlage 4 
(zu § 27) 

Abschlüsse an der Beruflichen Oberschule 
 
1. Fachabitur an der Fachoberschule 
ohne Sonderfälle gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 
 
1.1 Gesamtergebnisse 
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  11/1 11/2 12/1 12/2   

Religionslehre/Ethik     x x   

Deutsch   x x x 3 

Englisch   x x x 3 

Geschichte x x       

Sozialkunde     x x   

Mathematik   x x x 3 

Sport     x x   

Profilfach 1   x x x 3 

Profilfach 2   x3 x x   

Profilfach 3           

   falls nur in Jahrgangsstufe 111 x x       

   falls nur in Jahrgangsstufe 12     x x   

   falls in Jahrgangsstufen 11 und 12   x x x   

Profilfach 4    (x)4 x x   

Wahlpflichtfach 1     x x   

Wahlpflichtfach 2     x x   

gegebenenfalls Wahlpflichtfach 32   x x  

Fachreferat     x   

fachpraktische Ausbildung x x       
 

1 zu Medien vergleiche Fußnote 4 
2  gemäß § 12 Abs. 2 Satz 4 

3  entfällt in der Ausbildungsrichtung Gesundheit 
4 Halbjahresergebnis 11/2 

- aus dem Fach Chemie in der Ausbildungsrichtung Gesundheit 
- aus dem Fach Medien in der Ausbildungsrichtung Gestaltung 
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1.2 Abschlussergebnis und Ermittlung der Durchschnittsnote 
 

einzubringende Leistungen Höchst-
punktzahl 

Voraussetzungen für das Bestehen 
(zusammen zu erfüllen) 

4 Prüfungen, je dreifach 180 
höchstens 2 Prüfungsergebnisse mit  
0 bis 3 Punkten, wobei Ergebnisse mit  
0 Punkten doppelt gezählt werden 

fachpraktische Ausbildung 30 Jahrgangsstufe 11 bestanden 

Fachreferat 15 
In einbringungsfähigen Fächern: 
 

a) sämtliche Gesamtergebnisse (GE) 
mindestens „ausreichend“ oder 

 
b) höchstens 2 GE mit weniger als 4 

Punkten, wobei Ergebnisse mit 0 
Punkten doppelt gezählt werden und 
nachfolgende Summenbedingung  

 
(§ 35 Abs. 9) 

25 weitere Halbjahresergebnisse gemäß Nr. 1.1, 
darunter keine Halbjahresergebnisse aus gemäß 
Anlage 1 nicht einbringungsfähigen Fächern.  
 
Aus jedem einbringungsfähigen Fach kann 
höchstens ein Halbjahresergebnis 
unberücksichtigt bleiben. 

375 

Summe 600 

mindestens 200 Punkte bei einem GE mit 
weniger als 4 Punkten 
mindestens 240 Punkte bei zwei GE mit 
weniger als 4 Punkten 
 

 
1. Berechnung der Durchschnittsnote 

M = höchstens erreichbare Punktesumme 
E = in den eingebrachten Ergebnissen tatsächlich erreichte Punktsumme 
S = Durchschnittsnote S 
S = 17/3 - 5*E/M 

 
2. Rundung 

Schnitte unter 1 werden auf 1,0 aufgerundet. 
Ansonsten wird die Durchschnittsnote ohne Rundung auf eine Nachkommastelle berechnet. 
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2. Fachabitur an der Berufsoberschule und Sonderfälle gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 
2.1 Gesamtergebnisse 
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12/1 12/2   

Religionslehre/Ethik x x   

Deutsch x x 2 

Englisch x x 2 

Geschichte/Sozialkunde x x   

Mathematik x x 2 

Profilfach 1 x x 2 

Profilfach 2 x x   

Profilfach 3 x x   

Profilfach 4 x x   

Wahlpflichtfach 1 x x   

gegebenenfalls Wahlpflichtfach 21 x x  

Fachreferat x   
 

1 gemäß § 12 Abs. 2 Satz 4 
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2.2 Abschlussergebnis und Ermittlung der Durchschnittsnote 
 

einzubringende Ergebnisse Höchst-
punktzahl 

Voraussetzungen für das Bestehen (zusammen 
zu erfüllen) 

4 Prüfungen, je zweifach 120 
höchstens 2 Prüfungsergebnisse mit  
0 bis 3 Punkten, wobei Ergebnisse mit  
0 Punkten doppelt gezählt werden 

Fachreferat 15 
In einbringungsfähigen Fächern: 
 

a) sämtliche Gesamtergebnisse (GE) 
mindestens „ausreichend“ oder 
 

b) höchstens 2 GE mit weniger als 4 Punkten, 
wobei Ergebnisse mit 0 Punkten doppelt 
gezählt werden und nachfolgende 
Summenbedingung  

 
(§ 35 Abs. 9) 

17 weitere Halbjahresergebnisse gemäß 
Nr. 2.1, darunter keine 
Halbjahresergebnisse aus gemäß Anlage 1 
nicht einbringungsfähigen Fächern. 
 
Aus jedem einbringungsfähigen Fach kann 
höchstens ein Halbjahresergebnis 
unberücksichtigt bleiben. 

255 

Summe 390 

mindestens 130 Punkte bei einem GE mit 
weniger als 4 Punkten 
mindestens 156 Punkte bei zwei GE mit weniger 
als 4 Punkten 

 
1. Berechnung der Durchschnittsnote 

M = höchstens erreichbare Punktesumme 
E = in den eingebrachten Ergebnissen tatsächlich erreichte Punktsumme 
S = Durchschnittsnote S 
S = 17/3 - 5*E/M 

 
2. Rundung 

Schnitte unter 1 werden auf 1,0 aufgerundet. 
Ansonsten wird die Durchschnittsnote ohne Rundung auf eine Nachkommastelle berechnet. 
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3. Abitur an der Beruflichen Oberschule  
3.1 Gesamtergebnisse 
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  13/1 13/2   

Religionslehre/Ethik x x   

Deutsch x x 2 

Englisch x x 2 

Geschichte/Sozialkunde x x   

Mathematik x x 2 

Profilfach 1 x x 2 

Profilfach 2 x x   

Profilfach 3 x x   

Wahlpflichtfach x x   

gegebenenfalls Wahlpflichtfach 21 x x  

Seminarfach xx   
 

1  gemäß § 12 Abs. 2 Satz 4 
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3.2 Abschlussergebnis und Ermittlung der Durchschnittsnote 
 

einzubringende Leistungen Höchstpunktzahl Voraussetzungen für das Bestehen 
(zusammen zu erfüllen) 

4 Prüfungen, je zweifach 120 
höchstens 2 Prüfungsergebnisse  
mit 1 bis 3 Punkten,  
kein Prüfungsergebnis mit 0 Punkten 

Seminarfach, zweifach 30 
In einbringungsfähigen Fächern: 
 

a) sämtliche Gesamtergebnisse (GE) 
mindestens „ausreichend“ oder 

 
b) höchstens 2 GE mit weniger als 

4 Punkten, wobei Ergebnisse mit 
0 Punkten doppelt gezählt werden und 
nachfolgende Summenbedingung  

 
(§ 35 Abs. 9) 
Für die Zuerkennung der allgemeinen 
Hochschulreife über den Unterricht sind beide 
Halbjahresergebnisse aus der zweiten 
Fremdsprache einzubringen. 

16 weitere Halbjahresergebnisse gemäß 
Nr. 3.1, darunter keine 
Halbjahresergebnisse aus gemäß 
Anlage 1 nicht einbringungsfähigen 
Fächern. 
 
Aus jedem einbringungsfähigen Fach 
kann höchstens ein Halbjahres-ergebnis 
unberücksichtigt bleiben. 

240 

Summe 390 

mindestens 130 Punkte bei einem GE mit 
weniger als 4 Punkten 
mindestens 156 Punkte bei zwei GE mit 
weniger als 4 Punkten 

 

Nachweis der Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache: 
Bei Nachweis nach Wahlpflichtunterricht aus der Jahrgangsstufe 12 (§ 38 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) gehen die beiden 
Halbjahresergebnisse zusätzlich in das Abschlusszeugnis ein. Bei Nachweis durch die Ergänzungsprüfung (§ 38 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3) geht die erzielte Punktzahl mit zweifacher Gewichtung zusätzlich in das Abschlussergebnis ein. 

Die Summe der höchstens erreichbaren 
Punkte beträgt in diesen Fällen Voraussetzungen für das Bestehen 

420 

mindestens 140 Punkte bei einem GE 
mit weniger als 4 Punkten 

mindestens 168 Punkte bei zwei GE 
mit weniger als 4 Punkten 

 
1. Berechnung der Durchschnittsnote 

M = höchstens erreichbare Punktesumme 
E = in den eingebrachten Ergebnissen tatsächlich erreichte Punktsumme 
S = Durchschnittsnote S 
S = 17/3 - 5*E/M 

 
2. Rundung 

Schnitte unter 1 werden auf 1,0 aufgerundet. 
Ansonsten wird die Durchschnittsnote ohne Rundung auf eine Nachkommastelle berechnet. 
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4. Abschlussprüfung für andere Bewerber 
4.1 Gesamtergebnisse 
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Deutsch 1 3 

Englisch 2 3 

Mathematik 3 3 

Profilfach 1 4 3 
Sozialkunde (Fachabitur) oder 
Geschichte/Sozialkunde (Abitur) 5 2 

Profilfach 2 6 2 

Profilfach 3 7 2 

frei gewähltes Fach 1 8 2 
 

1 Auswahlmöglichkeiten  
1. für das Fachabitur:  

a) Religionslehre/Ethik,  
b) Geschichte oder  
c) Profilfach 4 

2. für das Abitur:  
a) Religionslehre/Ethik oder  
b) zweite Fremdsprache: Falls die zweite Fremdsprache gewählt wird, wird sie für die allgemeine Hochschulreife schriftlich und 

mündlich in Form der Ergänzungsprüfung geprüft. Wird die allgemeine Hochschulreife nicht erreicht, so wird für die 
fachgebundene Hochschulreife allein das Ergebnis der mündlichen Prüfung herangezogen. 
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4.2 Abschlussergebnis und Ermittlung der Durchschnittsnote 
 

einzubringende Leistungen Höchstpunktzahl Voraussetzungen für das Bestehen 

4 Prüfungen, je dreifach  
Prüfungsfächer 1 bis 4 180 

Prüfungsergebnis = Gesamtergebnis 
(GE) 
mindestens „ausreichend“ in allen 8 
Fächern 
 
oder 
 
Fachabitur: 
- höchstens 2 GE mit 0 bis 3 Punkten, 

wobei Ergebnisse mit 0 Punkten doppelt 
gezählt werden; 
 
 
 

Abitur: 
- höchstens zwei GE mit 1 bis 3 Punkten,  
- kein Prüfungsergebnis der 

Prüfungsfächer 1 bis 4 mit 0 Punkten 
und nachfolgende Summenbedingung 
 

 

4 Prüfungen, je zweifach  
Prüfungsfächer 5 bis 8 120 

Summe 300 

mindestens 100 Punkte bei einem GE mit 
weniger als 4 Punkten 
mindestens 120 Punkte bei zwei GE mit 
weniger als 4 Punkten 

 

Nachweis der Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache: 
Bei Nachweis durch die Ergänzungsprüfung außerhalb der acht Prüfungsfächer gemäß Nr. 4.1 geht die erzielte 
Punktzahl mit zweifacher Gewichtung zusätzlich in das Abschlussergebnis ein. 

Die Summe der höchstens 
erreichbaren Punkte beträgt in 

diesem Fall 
Voraussetzungen für das Bestehen 

330 

mindestens 110 Punkte bei einem GE  
mit weniger als 4 Punkten 

mindestens 132 Punkte bei zwei GE  
mit weniger als 4 Punkten 

 
Die allgemeine Hochschulreife wird zuerkannt, wenn die fachgebundene Hochschulreife erreicht wurde und in der 
zweiten Fremdsprache mindestens die Note „ausreichend“ vorliegt. 
 
1. Berechnung der Durchschnittsnote 

M = höchstens erreichbare Punktesumme 
E = in den eingebrachten Ergebnissen tatsächlich erreichte Punktsumme 
S = Durchschnittsnote S 
S = 17/3 - 5*E/M 

 
2. Rundung 

Schnitte unter 1 werden auf 1,0 aufgerundet. 
Ansonsten wird die Durchschnittsnote ohne Rundung auf eine Nachkommastelle berechnet. 
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Anlage 5 
(zu § 27) 

Fachabitur im DBFH-Bildungsgang 
 

1. Gesamtergebnisse 
1.1 Technische Ausbildungsberufe 
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  2+3/1 3/2   
Religionslehre/Ethik 1     
Sozialkunde 1     
Geschichte 1 1   
Deutsch 1 2 2 
Englisch 1 2 2 
Mathematik 1 2 2 
Mathematik Additum   1   
Physik 1 2 2 
Chemie 1 1   
Informatik   1   
Fachreferat 1   

 
1.2 Kaufmännische Ausbildungsberufe 
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  2+3/1 3/2   
Religionslehre/Ethik 1     
Sozialkunde 1     
Geschichte 1 1   
Deutsch 1 2 2 
Englisch 1 2 2 
Mathematik 1 2 2 
Naturwissenschaften 1 1   
BwR 1 1 2 
Volkswirtschaftslehre 1 1   
Informatik 1 1   
Fachreferat 1   
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2. Abschlussergebnis und Ermittlung der Durchschnittsnote 
 

einzubringende Leistungen Höchstpunktzahl Voraussetzungen für das Bestehen 
(zusammen zu erfüllen) 

4 Prüfungen, je zweifach 120 
höchstens 2 Prüfungsergebnisse mit  
0 bis 3 Punkten, wobei Ergebnisse mit  
0 Punkten doppelt gezählt werden 

Fachreferat 15 
In einbringungsfähigen Fächern: 
 

a) sämtliche Gesamtergebnisse (GE) 
mindestens „ausreichend“ oder 
 

b) höchstens 2 GE mit weniger als 4 
Punkten, wobei Ergebnisse mit 0 
Punkten doppelt gezählt werden und 
nachfolgende Summenbedingung  

 
(§ 35 Abs. 9) 
 

17 weitere zu beachtende Leistungen 
gemäß Nr.  1.  
Aus jedem anderen Fach kann 
höchstens ein Halbjahresergebnis 
unberücksichtigt bleiben. 

255 

Summe 390 

mindestens 130 Punkte bei einem GE mit 
weniger als 4 Punkten 
mindestens 156 Punkte bei zwei GE mit 
weniger als 4 Punkten 
 

 
1. Berechnung der Durchschnittsnote 

M = höchstens erreichbare Punktesumme 
E = in den eingebrachten Ergebnissen tatsächlich erreichte Punktsumme 
S = Durchschnittsnote S 
S = 17/3 - 5*E/M 

 
2. Rundung 

Schnitte unter 1 werden auf 1,0 aufgerundet. 
Ansonsten wird die Durchschnittsnote ohne Rundung auf eine Nachkommastelle berechnet. 



488 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/2017

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München
Das	Bayerische	Gesetz	und	Verordnungsblatt	(GVBl.)	wird	nach	Bedarf	ausgegeben,	in	der	Regel	zweimal	im	Monat.	
Zur Herstellung des GVBl. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: AZ	Druck	und	Datentechnik	GmbH,	Heisinger	Straße	16,	87437	Kempten
Vertrieb:	Verlag	Bayerische	Staatszeitung	GmbH,	Arnulfstraße	122,	80636	München
Tel.	0	89	/	29	01	42		59	/	69,	Telefax	0	89	/	29	01	42	90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBl. können Sie über den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der 
Preis des Jahresabonnements für die amtliche Fassung des GVBl. beträgt ab dem 1. Januar 2010 81,00 € inkl. MwSt. 
und Versandkosten. Einzelausgaben können zum Preis von 3,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert 
werden.	Für	Abonnementkündigungen	gilt	eine	Frist	von	vier	Wochen	zum	nächsten	Ersten	eines	Monats	(bei	Voraus-
zahlung	zum	Ende	des	verrechneten	Bezugszeitraums).	
Widerrufsrecht: Der Verlag räumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.  
Zur	Wahrung	der	Frist	genügt	das	rechtzeitige	Absenden	des	Widerrufs	(Poststempel)	an:	
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 München 
Bankverbindung: Postbank München, Konto-Nr. 68 88 808 BLZ: 700 100 80

ISSN 0005-7134

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstraße	122,	80636	München
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612


	Inhaltsverzeichnis
	Verordnung zur Änderung der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen
	Verordnung zur Änderung der Verordnung über das gesonderte Auswahlverfahren im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und zur Aufhebung der E-Rechtsverkehrsverordnung Sozialgerichte
	Verordnung zur Änderung der Bodenseefischereiverordnung
	Schulordnung für die Berufliche Oberschule – Fachoberschulen und Berufsoberschulen (Fachober- und Berufsoberschulordnung – FOBOSO)
	Impressum



